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Haushalt 2024: solide Finanzen in schwierigem Umfeld –  
Keine Neuverschuldung - keine Gebühren- oder Steuerhöhungen 
  
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung in der vergangenen Woche nach erfolgter Vorberatung seitens des Ortschaftsrates einstimmig einen 
Haushalt verabschiedet, der unter soliden Vorzeichen steht. Die Finanzlage des Bundes, des Landes sowie vieler Städte und Gemeinden 
geben allerdings Anlass zu berechtigter Sorge. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund rechnet bei den Kommunen mit einem De�zit im 
laufenden Jahr von 10 Mrd. Euro. 
  
Wir leben in unsicheren Zeiten mit einer Vielzahl von sich überlagernden und verstärkenden Krisen. Mittendrin in dieser Vielfachkrise sind 
die Städte und Gemeinden. Als verlässliche Krisenmanager tragen sie maßgeblich dazu bei, dass unser Staat funktioniert. Dies ist auch das 
kommunale Selbstverständnis. Doch dieses wird immer mehr erschüttert. Der Präsident des Gemeindetags Ste�en Jäger, hat dies wie folgt 
auf den Punkt gebracht: „Die Zeiten von zusätzlichen Standards, Rechtsansprüchen und staatlichen Leistungszusagen müssen vorbei sein. 
Stattdessen braucht es eine politische Kultur, in der nur so viel versprochen wird, wie auch geleistet werden könne.“ Bürgermeister Kalten-
bach sagte dazu in seiner Haushaltsrede: „Wenn wir ständig mehr versprechen als wir halten können, macht sich die Politik am Ende unglaub-
würdig, und zwar auf allen Ebenen dieses Staates. Und das schadet der Demokratie und dem Vertrauen in den Staat deutlich mehr als es 
nutzt. Die zunehmenden Proteste von Landwirten, Handwerkern, Spediteuren und anderen Berufsgruppen zeigen, dass viele Bürgerinnen 
und Bürger mit der Politik insbesondere im Bund aber auch im Land in hohem Maße unzufrieden sind. Dies kann ich sehr gut nachvollziehen. 
Noch höhere Standards, Rechtsansprüche und gesetzliche Leistungen sind nicht mehr erfüllbar. Aufgabe der so genannten großen Politik auf 
Landes- und Bundesebene muss es sein, ehrlich mit der Bevölkerung zu kommunizieren“. 
  
Mühlheim gehört zu den sehr wenigen Kommunen, welche seit Einführung der Doppik bereits den fünften Haushalt in Folge mit ei-
nem Überschuss aus dem laufenden Betrieb bestreiten können. Dieser wird im laufenden Jahr etwas mehr als 163.000 Euro betra-
gen. Das ist keine akzeptable Höhe, um zukünftigen Investitionserfordernissen Rechnung tragen zu können. Eine gewisse Reduzierung 
des Investitionsvolumens in den kommenden Jahren ist vertretbar, sogar angebracht. Schließlich wurden vom Jahresbeginn 2020 bis 
zum Jahresende 2023 insgesamt 20 Millionen Euro investiert. Der Neubau des Feuerwehrmagazins, die Generalsanierung unserer Re-
alschule und die Sanierung des Rathauses sind die drei großen Leuchtturmprojekte der vergangenen Jahre und des laufenden Jahres. 
 
Im Rückblick auf die vergangenen 12 Jahre haben wir 2,60 Millionen Euro an Schulden im Kernhaushalt abgebaut, ohne, dass wir neue 
Verbindlichkeiten eingegangen sind. Auch in diesem Jahr werden weitere 115.000 Euro an Schulden abgebaut. Unser Schuldenstand im 
Kernhaushalt reduziert sich bis zum Jahresende auf gut 840.000 Euro oder 234,30 Euro je Einwohner. Der Landesdurchschnitt bei Kommunen 
zwischen 2.000 und 5.000 Einwohner liegt bei 506 Euro. 
  
Trotz großer Solidarität mit unseren Partnern im Land und Kreis, schmerzen die hohen Umlagen für den Finanzausgleich an das Land in Höhe 
von 1,89 Millionen Euro sowie an den Landkreis in Höhe von 2,435 Millionen Euro. Dieses hohe Umlageniveau ist auf Dauer für keine Kom-
munen, auch nicht für unsere Stadt, �nanzierbar und führt zwangsläu�g zu großen Schwierigkeiten beim Haushaltsausgleich und fehlenden 
Möglichkeiten zu investieren. Obwohl wir sowohl im Bereich der Wasserversorgung als auch der Abwasserentsorgung weiter in eine mög-
lichst zukunftsfähige Infrastruktur investieren und beispielsweise die Wasserleitungen in Teilen der Gutenbergstraße und der Nelkenstraße 
erneuern, müssen keine Gebührenerhöhungen vorgenommen werden. Im laufenden Jahr werden sowohl für die Wasser- als auch die Abwas-
sergebühren eine Neukalkulation erarbeitet.

Auch die Sätze für die Grund- und Gewerbesteuer können im laufenden Haushaltsjahr stabil bleiben. Für die Bürgerinnen und Bürger sowie 
die Unternehmen ergeben sich durch die Haushaltssatzung keine Mehrkosten. Dies ist das richtige Signal in diesen unsicheren Zeiten seitens 
des Gemeinde- und Ortschaftsrates sowie der Verwaltung. Im Hinblick Im Hinblick auf die hohen Umlagebelastungen seitens des Landes 
und des Kreises sowie dem Ziel das Hallenbad langfristig solide zu �nanzieren, sind Steuer – und Gebührenerhöhungen für die Jahre 2025 �. 
wahrscheinlich. 
  
Besondere Anerkennung erhält Stadtkämmerer Gebhard Läufer von beiden Gremien und deren Vorsitzenden für seine umsichtige und sou-
veräne Arbeit in diesen aufgeregten Zeiten. Der Gemeinde- und Ortschaftsrat attestieren im Rahmen der Haushaltsberatungen einen verant-
wortungsvollen und sparsamen Umgang mit den anvertrauten Steuergeldern. Es handele sich um einen Haushalt mit Zuversicht in eine gute 
Zukunft unserer Stadt. Es werde zwar weniger investiert als in den Hochinvestitionsjahren, aber bei einem Investitionsvolumen von über 2 
Millionen Euro kann von einer Vollbremsung keine Rede sein. 



Seite 2 • Donnerstag, 01. Februar 2024 „donnerstags“ Stadt Mühlheim an der Donau 

INVESTITIONSÜBERSICHT 2024: 

Geplante Investitionen Einzahlungen Auszahlungen

Rathaus, Sanierung und energetische Verbeserung innen  1.000.000

Zuschüsse (Denkmalstiftung/-amt, Ausgleichstock, KfW 465.100  

Rathaus, PC, Software, Digitalisierung 5.000

Sanierung Musikprobelokal Stetten mit Umfeldgestaltung: Planungsmittel  10.000

Bauhof - Ersatzbescha�ungen Kleingeräte  10.000

Bauhof - Verkaufserlös „alter Holder“ 22.500  

Feuerwehr, Mannschaftstransportwagen (MTW) 13.000 115.000

Rettungsdienst 3 AED (De�brilatoren)  3.500

Grundschule - Fluchttreppe  50.000

Grundschule Mobiliar Ganztagesbetreuung  1.500

 Grundschule - bauliche Erweiterung - Planungkosten  10.000

Realschule - Generalsanierung - Abrechnung Zuschüsse 683.800  

Realschule: Mobiliar für weitere Klassenstufe  30.000

Sportanlage Realschule: Sanierung und Wiederherstellung 70.000 434.000

feste Hinweistafel Ortseingang „Schützen“  10.000

Photovoltaikdachanlagen Trinkwasserhochbehälter+Realschule  176.000

Aussegnungshalle Mühlheim Erweiterung p�egereduziertes Urnengrabfeld  155.000

Festhalle, Einbau Kühlzelle, leichterer Zugang Küche für Anlieferung Getränke und 
Catering

 90.700

Festhalle: Opitmierung Beleuchtung Küche, neuer Herd  15.000

Festhalle: Reinigungsmaschine  3.300

Gemeindezentrum: Erneuerung Tontechnik  50.000

Radweg Stetten Nendingen - Abrechnung mit Stadt Tuttlingen aus Sanierung 2021  31.900

Radweg Mühlheim Königsheim (Anteil Planungskosten)  20.000

Brückensanierung - Fußgängerbrücke Bahnhof: Kostenersatz für Planungsfehler 285.000  

Griesweg: Planungskosten Sanierungsgebiet  35.000

Gesamt 1.539.400 2.255.900

VHS-Außenstelle Mühlheim 
  
Das neue Semester der Volkshochschule beginnt in Kürze. Letzte Woche wur-
den die Programmhefte verteilt und das Programm auchonline verö�entlicht. 
Sollten Sie kein Heft erhalten haben,, �nden Sie dies in der Auslage im Vorde-
ren Schloss und im Bürgerservicebüro sowie im ausgewählten Einzelhandel. 
  
Bitte beachten: Beim Termin unseres neuen Multi-Mediavortrags über die 
Alpenüberquerung von Familie Frank hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der 
Vortrag �ndet eine Woche vor dem ausgedruckten Datum statt, nämlich am 
5. April !!! 
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Städtle im Narrenkleid 
  
Das Städtle hat bereits sein Festagsgwändle bekommen. Der Narrenhimmel ist seit dem vergangenen Wochenende in seiner ganzen 
Pracht im Städtle zu sehen. Am vergangenen Samstag hat die Narrenzunft unter der Federführung von Zunftmeister Uwe Heßlinger, 
seinen Mitstreitern vom Zunft- und Beirat, dem Fanfarenzug sowie weiteren Helfern den Narrenhimmel in den historischen Gassen der 
Oberstadt angebracht. 
  

Schön, schöner, am Schönsten: der Millemer Narrenhimmel ist jedes Jahr wieder auf das Neue faszinierend 

  
Die rund 10 Kilometer Fasnetsbändel sor-
gen nicht nur für ein schönes Bild im Städtle, 
sondern kündigen auch die heiße Phase der 
Vorbereitung auf die diesjährige Fasnets-
kampagne an. Diese ist dieses Jahr beson-
ders kurz und damit intensiv. Da die Müll-
fahrzeuge nicht mehr das Städtle anfahren 
können, werden die Anwohner gebeten die 
Mülleimer zu den üblichen Abstellorten vor 
dem Stadttor bzw. am Lautenbach zu brin-
gen. In diesem Jahr packten besonders viele 
Helferinnen und Helferinnen mit an getreu 
dem Motto: viele Hände, schnelles Ende.   

Die Stettener Bachraiber haben die schö-
ne Tradition des Ausschellens der Fasnet 
bereits zwei Wochen zuvor gep�egt. Auch 
hier ist die Vorfreude groß auf die fünfte 
und für viele von uns schönste Jahreszeit. 
Bei allen Krisen dieser Tage, darf die P�ege 
des Brauchtums guten Gewissens betrieben 
werden. Denn gerade in schwierigen Zeiten 
ist die Fasnet eine Auszeit, die Lebensfreude 
bringt und Miteinander scha�t. 
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DIE WICHTIGSTEN TELEFONNUMMERN AUF EINEN BLICK

ÄRZTLICHER SONNTAGSDIENST

Zahnärztliche Notrufnummer:  0761 120 120 00
  
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereitschaftsdienst: 
Landkreis Tuttlingen 
Rettungsdienst:  112 
Allgemeiner Notfalldienst:  116117 
Kinderärztlicher Notfalldienst:    0180 6074611 
Augenärztlicher Notfalldienst:   0180 6077212 
HNO Notfalldienst:  0180 6077211 
Onlinesprechstunde docdirekt von Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr nur für 
gesetzlich Versicherte unter: 0711-96589700 oder docdirekt.de
  
Tuttlingen, Klinikum Landkreis Tuttlingen  
- Gesundheitszentrum Tuttlingen 
Zeppelinstraße 21, 78532 Tuttlingen 
Mo - Fr 18-22 Uhr Sa, So und an FT 8-22 Uhr 
  
Villingen-Schwenningen HNO, Schwarzwald-Baar-Klinikum 
Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen 
Sa, So und an FT 10-20 Uhr 
  
Der allgemeine Notfalldienst Tel.: 116117 ist nicht mit dem Rettungsdienst 
zu verwechseln, der in medizinischen Notfällen zu rufen ist. Dazu gehören 
insbesondere Verdacht auf Schlaganfall oder Herzinfarkt, starke Blutungen 
und Atemnot oder Vergiftungen. In diesen Fällen ist sofort die 112 anzurufen. 

APOTHEKEN – NOTDIENST

Samstag, 03.02.2024:
Hubertus-Apotheke, Bahnhofstr. 41, 78532 Tuttlingen

Sonntag, 04.02.2024:
Nellenburg-Apotheke, Stockacher Str. 14/1, 78576 Emmingen-Liptingen 

Jeden Tag hat eine Apotheke in Ihrer Nähe Notdienst.  Damit Sie diese Apotheke schnell �nden, wird von den deutschen 

Apothekern und Apothekerinnen folgender Service angeboten: Unter: 0800/0022833 können Sie jederzeit kostenlos 

vom deutschen Festnetz aus erfahren welche Apotheke in Ihrer Nähe an diesem Tag Notdienst hat. Tagesaktuelle Not-

dienst-Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg:  http://lak-bw.

notdienst-portal.de/ 

SOZIALE DIENSTE

Nachbarschaftshilfe Mühlheim und Stetten 
Alter Schulplatz 1, 78570 Mühlheim 
info@donau-hilfe.de

Bürozeiten: Montag von 15 bis 17 Uhr (vorab telefonisch Termin 
vereinbaren)
Einsatzleitung: Lucia Eglo� und Angelika Hof
Die Mühlheimer Nachbarschaftshilfe ist außerhalb der Bürozeiten 
von Montag bis Freitag unter der Telefonnummer 07463 - 991718 
zu erreichen (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen).

Sprechzeiten Sozialverband VdK
VdK-Kreisverband Tuttlingen/ Ortsverband Mühlheim und Stetten 
Geschäftsstelle in 78570 Mühlheim, Hauptstr. 13 
Terminvereinbarung unter: 
G. Rückert 07463-1770

HOSPIZGRUPPE TUTTLINGEN

Begleitung Schwerstkranker und Sterbender 

www.hospizgruppe-tuttlingen.de 

Einsatzleitung :  0173 - 8160 160  

(Anrufbeantworter - Rückruf erfolgt umgehend) 

Kath. Sozialstation

Ambulante Kranken -und Altenp�ege, P�egedienstleitung

Frau Selina Zehnder 07461 9354-14

Familienp�ege und Dorfhilfe

Vermittlung/Einsatzleitung  07461 9354-14

Sabine Mutschler 07575 209531 oder 0162 7567982

Telefonseelsorge Schwarzwald-Bodensee 

Postfach 10 21 38, 78421 Konstanz 0800 1110111

Frauenhaus Tuttlingen 07461 2066

Ambulante Beratungsstelle d. Frauenhauses Tuttlingen 07461 161666

Phönix gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch e.V.

Wilhelmstr. 4, 78532 Tuttlingen 07461/770 550

www.phönix-tuttlingen.de; anlaufstelle@phönix-tuttlingen.de 

Telefonische Sprechzeiten: 

Mo.    10.00 - 11.00 Uhr

Do.    15.00 - 16.00 Uhr

Persönliche Gespräche nach telefonischer Vereinbarung

Fachstelle Sucht Tuttlingen

Freiburgstraße 44, 78532 Tuttlingen,  07461 966480

Mi   14.00 - 18.00 Uhr 

O�ene Sprechstunde (Ansonsten Gespräche nach Vereinbarung)

fs-tuttlingen@bw-lv.de, mpu-vorbereitung-tuttlingen@bw-lv.de

Caritas Zentrum und Diakonische Bezirksstelle  

im Caritas-Diakonie-Centrum, Bergstr.14 - 78532 Tuttlingen

Tel.  07461 9697170

Fax.  07461 96971729

Unsere Ö�nungszeiten:

Mo, Di, Do, Fr  9.00-12.00 Uhr

Mo, Di  14.00-17.00 Uhr

Do  14.00-18.00 Uhr

Do  14.00-18.00 Uhr

Regionalbüro des Netzwerks für beru�iche Fortbildung Schwarz-

wald-Baar-Heuberg 

Kostenfreie und Trägerneutrale beru�iche Weiterbildungsberatung 

Telefonische Terminvereinbarung:  07461 72717 

per Mail: voigt@vhs-tuttlingen.de

Stadtverwaltung Mühlheim

Hauptstr. 16, 

78570 Mühlheim

Tel. 07463 9940-0, 

Fax: 07463 9940-20

www.muehlheim-donau.de 

info@muehlheim-donau.de

Sprechzeiten des Bürgermeisters
In Mühlheim:

Jeden 1. Dienstag im Monat von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin bei Frau Grathwohl / 
Frau Wendland unter der Tel.: 9940-0.

AUS DER STADTVERWALTUNG

Sprechstunde des Ortsvorstehers  
im Rathaus Stetten:

Jeden Dienstag von 17.30 - 18.30 Uhr
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Impressum
„donnerstags“ erscheint in Bärenthal, Böttingen, Buchheim, Fridin-
gen a.d.D., Irndorf, Kolbingen, Mühlheim a.d.D. mit Stadtteil Stetten, 
Renquishausen, Tuttlingen-Nendingen, Mahlstetten, Neuhausen o.E. 
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Herausgeber: Bürgermeisteramt 78570 Mühlheim a.d.D. Verant-
wortlich für den Inhalt: Bürgermeister Kaltenbach oder dessen 
Vertretung im Amt. Für den Anzeigenteil/Druck: Primo-Verlag 
Anton Stähle GmbH & Co. KG, Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Telefon 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, E-Mail: anzeigen@ 
primo-stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

Papiertonne Donnerstag, 08.02.2024
Windeltonne Donnerstag, 08.02.2024
Werttonne Montag, 12.02.2024
Biomüll Donnerstag 15.02.2024
Restmüll Donnerstag, 22.02.2024

Reklamationen über nicht entleerte 
Müllgefäße bitte direkt melden bei:
		Leerung der Restmüll-, Biomüll- und  

Papiertonnen:
 Firma Alba, Tel: 07403/9294-0 oder per 

Mail: schwarzwald@alba.info
	 Leerung der Wert-Tonne und der  

Glascontainer:
 Firma Remondis, Tel: 0800/1224355 oder 

per Mail: service.talheim@remondis.de

Reklamationen  über beschädigte Müllgefä-
ße müssen dem Landratsamt Tuttlingen, Tel.:  
07461 926-3439 (Buchstabe A - Ld) / 926-3438 
(Buchstabe Le - Z) gemeldet werden. 

MÜLLTERMINEÖ�nungszeiten der Stadtverwaltung 
Montag ----------------------- 13.30 Uhr - 16.00 Uhr

Dienstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.30 Uhr - 18.00 Uhr

Mittwoch ----------------------- nach Terminvereinbarung

Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.30 Uhr - 16.00 Uhr

Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr   

Ö�nungszeiten im Kultur- und Verkehrsamt
Montag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Dienstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr 13.30 Uhr - 18.00 Uhr

Mittwoch  13.30 Uhr - 16.00 Uhr

Donnerstag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Museum im Vorderen Schloss
Das Museum ist sonntags von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr sowie nach Vereinbarung ge-

ö�net.

Wertsto�of Mühlheim
Mittwoch: 15:00 bis 18:00 Uhr
Samstag: 14:00 bis 17:00 Uhr

Weitere Infos und Tipps erhalten Sie bei der 
Abfallberatung, Tel. 07461-926 3400, Fax 
07461-926 99 3400, E-Mail: abfallberatung@
landkreis-tuttlingen.de oder im Internet un-
ter www.abfall-tuttlingen.de

Erddeponie Neuhausen: 
Mo - Do:  7.30 Uhr bis 17.00 Uhr 
Fr:  7.30 Uhr bis 16.00 Uhr

Schillerstraße 18, 78570 Mühlheim

Telefon: 07463/75 15, Telefax: 99 12 461

hallenbad@muehlheim-donau.de

www.muehlheim-donau.de

Ö�nungszeiten

Hallenbad

Montag 20:30 - 21:30 Uhr Kurs „Gesund und Trainiert“ *

Dienstag 19:00 - 20:00 Uhr Aqua-Fitness-Kurs *

20:00 - 21:00 Uhr Erwachsenen-Schwimmkurs *

Mittwoch 13:30 - 16:30 Uhr Schwimmkurse für Kinder *

18:00 - 19:00 Uhr Aqua-Zumba*

Donnerstag 13:30 - 16:30 Uhr Schwimmkurse für Kinder *

16:30 - 18:00 Uhr Allgemeinschwimmen

18:15 -19:15 Uhr Aqua-Fitness-Kurs *

19:15 - 21:00 Uhr Allgemeinschwimmen

Freitag 15:00 - 17.30 Uhr Spielenachmittag für Kinder

Samstag 08:00 - 10:00 Uhr Allgemeinschwimmen

10:00 - 12:00 Uhr Familienbad

Sonntag 08.00 - 10.00 Uhr Allgemeinschwimmen

10.00 - 13.00 Uhr Familienbad

* Für alle Kurse ist eine Voranmeldung nötig

Sauna

Donnerstag 15:00 - 21:00 Uhr Herrensauna

Freitag 15:00 - 21:00 Uhr Damensauna

 

Nahwärme 
badenovaWÄRMEPLUS

Die Notrufnummer sowie für den 
Entstörungsdienst der

badenovaWÄRMEPLUS lautet:

0800/2 767 767
www.badenovawaermeplus.de

waerme@badenova.de

Hier geht´s zur Ab-
fall-App mit Termi-
nen, Ö�nungszeiten, 
Adressen und vielen 
wichtigen 
Infos: 
www.abfallwecker.de
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notfalltreffpunkt bei Stromausfall –Lippachtalschule- 

 

➢ Der Treffpunkt wird besetzt, sofern 4 Stunden die Stromversorgung 

unterbrochen ist.  

 

➢ Dies gilt täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, von 8 bis 18 Uhr 

 

Durch ein Notstromaggregat und eine Zeltheizung kann die Schule mit Licht und 

Wärme versorgt werden. Die Helferinnen und Helfer des DRK können im 

Notfalltreffpunkt Erste-Hilfe leisten. Auch bei einem Ausfall des Mobil- oder 

Festnetzes, können vom Treffpunkt aus seitens der Feuerwehr oder des DRK 

Funknotrufe abgesetzt werden. Auch Fahrdienste in Richtung Krankenhaus sind 

möglich. 

Die Hausarztpraxen und die Apotheke Beutel sind ebenfalls mit eingebunden 

sowie der Edekamarkt Beha. 

Fundamt   
ein Geldbetrag wurde im Städtle gefunden 

Geänderter Redaktionsschluss des „don-
nerstags“ in KW 6 (Ausgabe 08.02.2024) 
Wegen den Fasnetstagen bitten wir den Redaktionsschluss wie 
folgt zu beachten:

Abgabeschluss für die Onlineabgabe: 

Montag, 05.02.2024 um 8 Uhr 

  
Für die Ausgabe KW 7 (Erscheinungstag, Donnerstag 
15.02.2024) gilt wieder der reguläre Abgabeschluss: Dienstag, 
13.02.2024 um 8 Uhr. 
  
Für Fragen steht Ihnen Frau Tanja Wendland gerne unter Tel. 
9940-0 zur Verfügung. 

Ö� nungszeiten der Stadtverwaltung 
während der Fasnet 
Während der Fasnet ist die Verwaltung der Stadt Mühlheim am 
Fasnet-Montag, 12.02.2024 und Fasnet-Dienstag, 13.02.2024, 
nicht geö� net 

 

Sprechstunde der Ortsverwaltung Stetten 
Die Sprechstunde der Ortsverwaltung Stetten fällt am Fas-
net-Dienstag, 13.02.2024, wegen der Fasnet aus. 
  
Wir bitten um Ihr Verständnis. 
Ihre Stadtverwaltung 

Straßendekoration im Städtle 
Wir weisen darauf hin, dass die Mülltonnen ab Samstag, 
27.01.2024 bis Aschermittwoch, 14.02.2024 zur Entleerung 
vor das „Tor“ bzw. zum „Lautenbach“ zu stellen sind. 

  
Die Mülltonnen bitte entsprechend kennzeichnen, damit es zu 
keinen Verwechslungen kommt. 

Wir bedanken uns schon im voraus bei den Anwohnern für ihr 
Verständnis. 
  
Ihre Stadtverwaltung 
 

 

BITTE BEACHTEN: 
Am Fasnetsmonat wird die Wertsto� mülltonne bereits ab 6 
Uhr im Städtle geleert.  

-> Wir bitten die Mitbürger im Städtle ihre Mülltonnen 
frühzeitig bereitzustellen und danach wieder zeitnah we-
gen dem Fasnetstreiben reinzuholen. 
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 Stadt Mühlheim an der Donau Landkreis Tuttlingen 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Wahl 
des Gemeinderats und des Ortschaftsrats am 9. Juni 2024 
 
1. Am Sonntag, dem 9. Juni 2024 findet die regelmäßige Wahl des Gemeinderats und des Ortschaftsrats statt. 
 

In der Stadt Mühlheim an der Donau sind dabei insgesamt 14 Gemeinderäte auf 5 Jahre zu wählen. Weil unechte Teilortswahl 
stattfindet, sind die Gemeinderäte als Vertreter für die Wohnbezirke zu wählen, und zwar 

 

für den Wohnbezirk 

Anzahl der zu 
wählenden  

Gemeinderäte 

Zahl der höchstens 
zulässigen Bewer-
ber eines Wahlvor-

schlags 
Mühlheim 10 10 
Stetten 4 4 
   
   

 

In der Ortschaft Stetten sind dabei 8 Ortschaftsräte auf 5 Jahre zu wählen. Die Zahl der höchstens zulässigen Bewerber für 
einen Wahlvorschlag beträgt 16. 

 
2. Es ergeht hiermit die Aufforderung, Wahlvorschläge für diese Wahlen frühestens am Tag nach dieser Bekanntmachung 

und spätestens am 28. März 2024 bis 18:00 Uhr beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses – Bürgermeisteramt 
der Stadt Mühlheim, Hauptstraße 18, 78570 Mühlheim an der Donau schriftlich einzureichen. Später eingehende Wahl-
vorschläge müssen zurückgewiesen werden (§ 18 Abs. 2 KomWO). 

2.1  Wahlvorschläge können von Parteien, von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen und von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereinigungen eingereicht werden. Für die einzelnen Wahlen sind jeweils gesonderte Wahl-
vorschläge einzureichen. 
Eine Partei oder Wählervereinigung kann für jede Wahl nur einen Wahlvorschlag einreichen. Die Verbindung von Wahl-
vorschlägen ist nicht zulässig. 

2.2  Zulässige Zahl der Bewerber 

2.2.1 Gemeinderat 

Wahlvorschläge für den Gemeinderat dürfen für die Wohnbezirke, für die vier Vertreter und mehr zu wählen sind, höchs-
tens so viele Bewerber enthalten, wie Vertreter zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1. Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl 
nicht in mehrere Wahlvorschläge aufnehmen lassen. 

2.2.2 Ortschaftsrat 
 Wahlvorschläge für den Ortschaftsrat der Ortschaft Stetten dürfen (höchstens) doppelt so viele Bewerber enthalten, wie 

Ortschaftsräte zu wählen sind. Näheres s. Nr. 1. Ein Bewerber darf sich für dieselbe Wahl nicht in mehrere Wahlvorschläge 
aufnehmen lassen. 

2.3 Parteien und mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der 
im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Mitglieder im Wahlgebiet oder in einer Versammlung der von diesen 
aus ihrer Mitte gewählten Vertreter ab 20. August 2023 in geheimer Abstimmung nach dem in der Satzung vorgesehenen 
Verfahren wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem Wahlvorschlag festlegen. 

Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen müssen ihre Bewerber in einer Versammlung der im Zeit-
punkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten Anhänger der Wählervereinigung im Wahlgebiet ab 20. August 2023 in ge-
heimer Abstimmung mit der Mehrheit der anwesenden Anhänger wählen und in gleicher Weise deren Reihenfolge auf dem 
Wahlvorschlag festlegen. 

Wahlgebiet ist bei der Wahl des Gemeinderats die Gemeinde, bei der Wahl des Ortschaftsrats die jeweilige Ortschaft. 

Hat eine Partei oder mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigung in einer Ortschaft weniger als drei wahlberechtigte 
Mitglieder, reicht dies zur Bildung einer Mitgliederversammlung in der Ortschaft nicht aus; die Bewerber für die Wahl der 
Ortschaftsräte dieser Ortschaft können dann in einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberech-
tigten Mitglieder oder Vertreter der Partei oder Wählervereinigung in der Gemeinde gewählt werden. Gleiches gilt für den 
Fall, dass trotz ausreichender Mitgliederzahl in der Ortschaft zu einer Mitgliederversammlung auf Ortschaftsebene, zu der 
nach der Satzung der Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung ordnungsgemäß eingeladen worden 
ist, weniger als drei wahlberechtigte Mitglieder erschienen sind und die Versammlung auf Ortschaftsebene deshalb abge-
brochen werden muss. Für die Einleitung des Bewerberaufstellungsverfahrens auf Gemeindeebene gelten die entspre-
chenden internen Regelungen der Partei/mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigung. 

Bei nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen ist eine Feststellung, dass die Zahl der wahlberechtigten 
Anhänger dieser Wählervereinigung zur Bildung einer Aufstellungsversammlung auf der Ortschaftsebene nicht ausreicht, 
erst möglich, wenn die einberufene Versammlung der wahlberechtigten Anhänger auf Ortschaftsebene abgebrochen wer-
den muss, weil weniger als drei wahlberechtigte Personen erschienen sind; erst dann kann das Bewerberaufstellungsver-
fahren auf Gemeindeebene eingeleitet werden. 
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2.3.1 Bewerber in Wahlvorschlägen, die von mehreren Wahlvorschlagsträgern (vgl. 2.1) getragen werden (sog. gemeinsame 
Wahlvorschläge), können in getrennten Versammlungen der beteiligten Parteien und Wählervereinigungen oder in einer 
gemeinsamen Versammlung gewählt werden. Die Hinweise für Parteien bzw. Wählervereinigungen gelten entsprechend. 

2.4 Wählbar in den Gemeinderat ist, wer am Wahltag Bürger der Gemeinde ist und das 16. Lebensjahr vollendet hat. Die 
Bewerber bei unechter Teilortswahl müssen zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in 
dem Wohnbezirk wohnen, für den sie sich aufstellen lassen. Wählbar in den Ortschaftsrat ist, wer am Wahltag Bürger 
der Gemeinde ist, das 16. Lebensjahr vollendet hat und zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Wahltag 
in der Ortschaft wohnt (Hauptwohnung). Bei Ortschaftsratswahl mit unechter Teilortswahl müssen die Bewerber zusätzlich 
zum Zeitpunkt der Zulassung der Wahlvorschläge und am Tag der Wahl in dem Wohnbezirk der Ortschaft wohnen, für 
den sie sich aufstellen lassen. 

  Nicht wählbar sind Bürger, 
●  die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzen;  
● die infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öf-

fentlicher Ämter nicht besitzen; 
● Unionsbürger (Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union) sind außerdem nicht wähl-

bar, wenn sie infolge einer zivilrechtlichen Einzelfallentscheidung oder einer strafrechtlichen Entscheidung des Mit-
gliedstaates, dessen Staatsangehörige sie sind, die Wählbarkeit nicht besitzen. 

2.5  Ein Wahlvorschlag muss enthalten 
● den Namen der einreichenden Partei oder Wählervereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese. Wenn die einreichende Wählervereinigung keinen Namen führt, muss der Wahlvorschlag ein Kennwort enthal-
ten; 

● Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Tag der Geburt und Anschrift (Hauptwohnung) der Bewerber; bei un-
echter Teilortswahl ist in den Fällen, in denen der Bewerber mehrere Wohnungen in der Gemeinde hat, die Anschrift 
in dem Wohnbezirk anzugeben, für den der Bewerber aufgestellt wurde; 

●  bei Unionsbürgern muss ferner die Staatsangehörigkeit angegeben werden. 

Zusätzlich können ein im Personalausweis oder Reisepass eingetragener Doktorgrad und ein eingetragener Ordensname 
oder Künstlername angegeben werden. 

Die Bewerber müssen in erkennbarer Reihenfolge – bei unechter Teilortswahl nach Wohnbezirken getrennt – aufgeführt 
sein. Jeder Bewerber darf nur einmal aufgeführt sein; für keinen Bewerber dürfen Stimmenzahlen vorgeschlagen werden. 

2.6  Wahlvorschläge von Parteien und von mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Besteht der Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift von 
drei Mitgliedern, darunter die des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters. 

2.7 Wahlvorschläge von nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen sind von den drei Unterzeichnern der 
Niederschrift über die Bewerberaufstellung (Versammlungsleiter und zwei Teilnehmer – vgl. 2.10) persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. 

2.8 Gemeinsame Wahlvorschläge von Parteien und Wählervereinigungen sind von den jeweils zuständigen Vertretungsbe-
rechtigten jeder der beteiligten Gruppierungen nach den für diese geltenden Vorschriften zu unterzeichnen (vgl. 2.6 und 
2.7, § 14 Abs. 2 Satz 4 und 5 KomWO). 

2.9  Die Wahlvorschläge müssen außerdem unterzeichnet sein  

für die Wahl des Gemeinderats von 20 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt sind (Unterstüt-
zungsunterschriften); 

für die Wahl des Ortschaftsrats der Ortschaft Stetten von 10 Personen, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlbe-
rechtigt sind (Unterstützungsunterschriften). 

 

Dieses Unterschriftenerfordernis gilt nicht für Wahlvorschläge 
●  von Parteien, die im Landtag oder bisher schon in dem zu wählenden Organ vertreten sind; 
● von mitgliedschaftlich und nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen, die bisher schon in dem zu 

wählenden Organ vertreten sind, wenn der Wahlvorschlag von der Mehrheit, der für diese Wählervereinigung Gewähl-
ten unterschrieben ist, die dem Organ zum Zeitpunkt der Einreichung des Wahlvorschlags noch angehören. 

2.9.1 Die Unterstützungsunterschriften müssen auf amtlichen Formblättern einzeln erbracht werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung der Partei oder Wählervereinigung vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses oder wenn 
der Gemeindewahlausschuss noch nicht gebildet ist, vom Bürgermeister – Bürgermeisteramt Mühlheim, Haupt-
straße 18, 78570 Mühlheim an der Donau – kostenfrei geliefert. Als Formblätter für die Unterstützungsunterschriften 
dürfen nur die ausgegebenen amtlichen Vordrucke verwendet werden. Bei der Anforderung ist der Name und ggf. die 
Kurzbezeichnung der einreichenden Partei oder Wählervereinigung bzw. das Kennwort der Wählervereinigung anzuge-
ben. Diese Angaben werden von der ausgebenden Stelle im Kopf der Formblätter vermerkt. Ferner muss die Aufstellung 
der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversammlung (vgl. 2.3) bestätigt werden. 

2.9.2 Die Wahlberechtigten, die den Wahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift sind Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Unionsbürger als Unterzeichner, die 
nach § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen zu 
dem Formblatt den Nachweis für die Wahlberechtigung durch eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen nach 
§ 3 Abs. 4 Satz 2 i. V. m. Abs. 3 KomWO erbringen. Sind die Betreffenden aufgrund der Rückkehrregelung nach § 12 
Abs. 1 Satz 2 Gemeindeordnung (GemO) wahlberechtigt, müssen sie dabei außerdem erklären, in welchem Zeitraum sie 
vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten. 
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Wohnungslose Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde bzw. Ortschaft haben und einen Wahlvor-
schlag unterstützen wollen, müssen ihre Wahlberechtigung in geeigneter Weise nachweisen (§ 3b Abs. 2 KomWO); Nr. 
3.3 gilt entsprechend. 

2.9.3 Ein Wahlberechtigter darf nur einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unterzeichnen. Hat er mehrere Wahlvorschläge für 
eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 
KomWO). 

2.9.4 Wahlvorschläge dürfen erst nach der Aufstellung der Bewerber durch eine Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerversamm-
lung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig (§ 14 Abs. 3 Nr. 5 KomWO). 

2.9.5 Die vorstehenden Ausführungen gelten entsprechend auch für gemeinsame Wahlvorschläge. 

2.10 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen 
● eine Erklärung jedes vorgeschlagenen Bewerbers, dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat; die 

Zustimmungserklärung ist unwiderruflich; 
● von einem Unionsbürger als Bewerber eine eidesstattliche Versicherung über seine Staatsangehörigkeit und Wählbar-

keit sowie auf Verlangen eine Bescheinigung der zuständigen Verwaltungsbehörde seines Herkunftsmitgliedstaates 
über die Wählbarkeit; 

● Unionsbürger, die aufgrund der Rückkehrregelung in § 12 Abs. 1 Satz 2 GemO wählbar und nach den Bestimmungen 
des § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und nicht in das Melderegister eingetragen sind, müssen in 
der o. g. eidesstattlichen Versicherung ferner erklären, in welchem Zeitraum sie vor ihrem Wegzug oder vor Verlegung 
der Hauptwohnung aus der Gemeinde dort ihre Hauptwohnung hatten; 

● eine Ausfertigung der Niederschrift über die Aufstellung der Bewerber in einer Mitglieder-/Vertreter- oder Anhängerver-
sammlung (vgl. 2.3). Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder oder Vertreter bzw. Anhänger und das Abstimmungsergebnis enthalten; außerdem muss 
sich aus der Niederschrift ergeben, ob Einwendungen gegen das Wahlergebnis erhoben und wie diese von der Ver-
sammlung behandelt worden sind. Der Leiter der Versammlung und zwei wahlberechtigte Teilnehmer haben die Nie-
derschrift handschriftlich zu unterzeichnen; sie haben dabei gegenüber dem Vorsitzenden des Gemeindewahlaus-
schusses an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerber und die Festlegung ihrer Reihenfolge in geheimer 
Abstimmung durchgeführt worden sind; bei Parteien und mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen müssen 
sie außerdem an Eides statt versichern, dass dabei die Bestimmungen der Satzung der Partei bzw. Wählervereinigung 
eingehalten worden sind; 

● die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften (vgl. 2.9), sofern der Wahlvorschlag von wahlberechtigten Per-
sonen unterzeichnet sein muss; ggf. einschließlich der in Nummer 2.9.2 genannten zusätzlichen Nachweisen; 

● bei der Wahl des Ortschaftsrats, wenn die Bewerber einer Partei oder Wählervereinigung in einer Mitglieder-/Vertreter- 
oder Anhängerversammlung in der Gemeinde aufgestellt worden sind (vgl. 2.3), eine von dem für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstand oder sonst Vertretungsberechtigten unterzeichnete schriftliche Bestätigung, dass die Vorausset-
zungen für dieses Verfahren vorlagen; die Bestätigung kann auch auf dem Wahlvorschlag selbst erfolgen. 

 Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gilt als Behörde im Sinne von § 156 des Strafgesetzbuchs; er ist zur 
Abnahme der Versicherungen an Eides statt zuständig. Der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses kann außer-
dem verlangen, dass ein Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis oder Reisepass vorlegt und seine letzte Adresse 
in seinem Herkunftsmitgliedstaat angibt. 

2.11 Im Wahlvorschlag sollen zwei Vertrauensleute mit Namen, Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bezeich-
net werden. Sind keine Vertrauensleute benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner des Wahlvorschlags als Ver-
trauensleute. Soweit im Kommunalwahlgesetz und in der Kommunalwahlordnung nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
die Vertrauensleute, jeder für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und Erklärungen 
von Wahlorganen entgegenzunehmen. 

2.12 Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über die Bewerberaufstellung, eidesstattliche und sonstige Erklärungen 
sowie für Zustimmungserklärungen sind auf Wunsch erhältlich beim Bürgermeisteramt Mühlheim, Hauptstraße 18, 
78570 Mühlheim an der Donau. 

3.  Hinweise auf die Eintragung in das Wählerverzeichnis auf Antrag nach § 3 Abs. 2 und 4 und § 3b Abs. 1 KomWO. 

3.1 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 
verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ort-
schaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung 
haben. 

3.2 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem 
Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis – zuziehen 
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Ist die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Ge-
meinde, von der aus dem Wahlberechtigten seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt 
hat, dann ist dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus 
dem Landkreis sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Ge-
meinde, aus der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

3.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – im Landkreis - gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei 
keiner anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantra-
gen wird. Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen 
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Aufenthalt in der Gemeinde – im Landkreis – haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in 
Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

3.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das 
Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärun-
gen nach § 3 Abs. 3 und 4 KomWO anzuschließen. 

3.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt den 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 
2024 (keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Mühlheim, Hauptstraße 18, 78570 Mühlheim an der 
Donau eingehen. 

 Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Mühlheim, Hauptstraße 
18, 78570 Mühlheim an der Donau bereit. 

 
Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen; § 30 
der Kommunalwahlordnung gilt entsprechend. 

Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 

 

Ort, Datum 

Mühlheim, 29.01.2024 
Bürgermeisteramt 

gez. Volker Lewedey, Hauptamtsleiter 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 

 

Geburtstagsjubilare im Februar 2024 
In Mühlheim: 
  
01.02. Waldemar Jahn 70 Jahre 
02.02. Renate Damaschke 70 Jahre 
09.02. Angela Cinconze 80 Jahre 
09.02. Gerhard Seeburger 70 Jahre 
14.02. Herbert Brandstätter 75 Jahre 
14.02. Franz Rabold 75 Jahre 
19.02. Hubert Lock 85 Jahre 
21.02. Karl-Heinz Leibinger 75 Jahre 
21.02. Bernd Strohm 70 Jahre 
26.02. Günter Beck 70 Jahre   
  
Für das kommende Lebensjahr wünschen wir unseren Jubila-
ren, auch denen, die nicht verö�entlicht werden wollen, von 
Herzen alles Gute, stets beste Gesundheit und Gottes Segen. 

Bericht aus der Sitzung des Ortschaftsrates 
vom 22.01.2024 
TOP 1  

Fortsetzung der Berichte über die Verkehrsschauen: Beratung 
über die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs im 
Wohngebiet „Unter Linden“   

Der Beratung liegt die Vorlage OR Nr. 1/ 2024 zugrunde. Bereits in der 
Ortschaftsratssitzung am 13. November vergangenen Jahres hat sich 
das Gremium intensiv mit dem Thema der Verkehrssicherheit und 
der Verkehrsberuhigung an verschiedenen Stellen im Ortsgebiet be-
fasst. Der Beratung ist eine ausführliche Verkehrsschau vorangegan-
gen, bei der konkrete Empfehlungen seitens der Straßenverkehrsbe-
hörde des Landratsamtes sowie der Polizei erarbeitet worden sind. 
In Bezug auf das Wohngebiet „Unter Linden“ wurde im Rahmen der 
Verkehrsschau geprüft, ob dort ein verkehrsberuhigter Bereich ein-
gerichtet werden soll. Bei der Besichtigung vor Ort ist aufgefallen, 

dass derzeit keine Beschilderung angebracht ist und somit aktuell 
Tempo 50 erlaubt ist. Die Verwaltung schlug im Vorfeld der Sitzung 
vor, das Tempolimit für dieses Wohngebiet zunächst mit Tempo 30 
einzurichten, um zu schauen, ob dies evtl. bereits das gewünschte 
Ergebnis bringt. Im Rahmen der Sitzung wurde von der Anwohner-
schaft darum gebeten noch einen weitergehenden Schritt, nämlich 
die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs zu beschließen. 
Der Ortschaftsrat und die Verwaltung zeigten sich o�en für dieses 
Anliegen. Die Basis für einen solch weitgehenden Beschluss müsse 
aber sein, dass die Gesamtheit der Anlieger im Wohngebiet dieses 
Anliegen teilt. Daraufhin wurde eine Unterschriftenaktion von Frau 
Heike Maier und Frau Anja Buschle gestartet. Ausnahmslos alle An-
lieger wünschen ausdrücklich die Ausweisung eines verkehrsberu-
higten Bereichs in ihrem Wohngebiet. 
  
Ortsvorsteher Buschle und Bürgermeister Kaltenbach erörtern die 
Vorlage. Zunächst bedanken sich beide bei der Initiatorin der Unter-
schriftenaktion, Frau Heike Maier die sich für eine Beruhigung des 
Bereichs „unter Linden“ ausspricht. Dies sei Ausdruck echten Bürger-
schaftlichen Engagements und unterstreiche die Sorge der dortigen 
Anlieger wegen der Verkehrssicherheit. Sowohl Verwaltung als auch 
Ortschaftsrat hätten sich intensiv mit der Problematik befasst und 
man wolle dem Ortschaftsrat vorschlagen, dort einen verkehrsberu-
higten Bereich einzurichten. Frau Heike Maier und Frau Anja Busch-
le aus dem Wohngebiet betonen nochmals die Notwendigkeit und 
Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme. Alle Anlieger hätten sich 
dafür ausgesprochen. Ferner werde die Verwaltung auch noch da-
rüber diskutieren, ob und inwieweit es möglich sei, im Bereich des 
Ortseingangs auf der Kreisstraße K 5900 den Verkehr weiter zu ver-
langsamen, auch wenn die Verkehrsbehörde bisher eine ablehnen-
de Haltung eingenommen habe. Man werde das Problem trotzdem 
weiter thematisieren. 
  
Das Gremium beschließt:
1. Der Ortschaftsrat beschließt das Wohngebiet in einen ver-

kehrsberuhigten Bereich umzuwidmen.
2. Das Verbandsbauamt wird beauftragt eine entsprechende Pla-

nung über die einzurichtenden Parkplätze und sonstige Anpas-
sungen zu erstellen. 

 
TOP 2  

Baugesuche   

Der Beratung liegt ein Baugesuch zur Errichtung eines Geräte-
schuppens (Anbau an bestehende Garage) auf dem Grundstück Am 
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Strohschochen 1 vor. Die Mitglieder des Ortschaftsrats erteilen nach 
Einsicht in die Planunterlagen das Einvernehmen unter der Voraus-
setzung, dass der Nachbar bereit ist, eine entsprechende Baulast 
einzugehen. Diese liegt vor. Folglich besteht ein Einvernehmen in 
Bezug auf die direkt angrenzende Nachbarschaft. 
  
Das Gremium beschließt einstimmig mit 5 Ja-Stimmen (OR Ma-
ximiian Waizenegger ist befangen): 
  
Die entsprechende Befreiung hinsichtlich Überschreitung der hinte-
ren Baugrenze wird erteilt 
 
TOP 3  

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit Wirtschaftsplä-
nen der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseiti-
gung und Freizeitbetriebe   

Der Beratung liegt die Vorlage Nummer OR 2/2024 zugrunde; eben-
so liegt den Räten das umfangreiche Planwerk, einschließlich sämt-
licher Anlagen, vor. 
Ortsvorsteher Buschle betont in seinem Eingangsstatement, dass die 
Kommunen aktuell vor gewaltigen Herausforderungen stünden, ge-
rade vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges und der allgemeinen 
gesamtwirtschaftlichen Großwetterlage. Die Rahmenbedingungen 
würden sich ständig verändern. Und man habe so gut wie keine Pla-
nungssicherheit. Die ganze Republik sei verunsichert: nichts desto 
trotz müssten die Kommunen ihrer Daseinsvorsorge nachkommen. 
In Stetten sei in der Vergangenheit immens viel investiert worden, 
gerade im Jahre 2023 seien Projekte wie Waldkindergartenwagen, 
Sanierung der Schulstraße und Josef Lang Straße mit Wasser und 
Abwasserversorgung, Ausbau der Wendeplatte in der Nelkenstraße, 
Radwegeverbindung von der Mühle bis zum ehemaligen Gasthaus 
„Schützen“ und Manches mehr realisiert worden. Zudem sei ein Son-
nenschutz am Kindergarten angebracht worden. Stetten sei gut „be-
dient“ worden und trotzdem müsste man auch die Verantwortung 
für die Gesamtetat sehen. Gerade in Mühlheim seien die gemeinsa-
men Infrastrukturprojekte wie Schulen, Kläranlage, Wasserreservoir, 
Hallenbad vorhanden. Und trotz all dieser Maßnahmen gelte es nun 
mit Optimismus in die Zukunft zu schauen. 
  
Bürgermeister Kaltenbach gibt dann einen Überblick über die Ge-
samtmaßnahmen in der Stadt Mühlheim, zum Beispiel die Erschlie-
ßung des Baugeländes “Mühlenösch-Erweiterung“, die Sanierung 
des Rathauses, die Wiederherstellung der Sportanlagen für die Re-
alschule sowie die anstehenden Erweiterungen der Lippachtalschu-
le und des Kindergartens St. Maria. Zudem seien viele Straßen und 
Wasserleitungen herzurichten. Trotzdem sei es gelungen, auch in 
diesem Jahr einen Haushalt vorzulegen, der ohne Schuldaufnahme 
auskäme. Letztmals musste im Kernhaushalt im Jahr 2010 ein Kredit 
aufgenommen werden. Seitdem konnten kontinuierlich, trotz gro-
ßer Investitionen, insgesamt 2,60 Millionen Euro an Schulden abge-
baut werden. Zum Jahresende wird der Schuldenstand bei 840.000 

Euro oder 234,30 Euro je Einwohner liegen. Dies ist weniger als die 
Hälfe des Landesdurchschnitts von Kommunen zwischen 2.000 und 
5.000 Einwohnern. Dieser liegt derzeit bei etwas mehr als 500 Euro. 
Im Ranking der Kreis Gemeinden stehe Mühlheim auch dank seines 
hohen Gewerbesteueraufkommens weiterhin im vorderen Feld un-
ter den „Top Five“ der Kommunen im Landkreis Tuttlingen. 
  
Im Anschluss gibt Stadtkämmerer Läufer anhand einer PowerPoint 
Präsentation einen Überblick über die Rahmendaten und Eckwerte 
des Haushalts, insbesondere auch zur Entwicklung der Steuern, der 
Umlagen, der Zuschüsse und Investitionen, sowie eine Darstellung 
zu den Kapitalanlagen. Er erörtert ferner die Anlagen und Bestand-
teile der Haushaltssatzung im Detail. Übergeordneter Hauptschwer-
punkt der Investitionen sei die statische und energetische Ertüchti-
gung und umfassende Innensanierung des Kulturdenkmals Rathaus 
Mühlheim mit Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio. € . Investitionsschwer-
punkt aus Stettener Sicht ist die Erneuerung der Tontechnik im Ge-
meindezentrum mit 50.000 €. Weiterhin werden im Kindergarten 
Stetten die Außentüren erneuert und eine Akustikdecke installiert. 
Weitere Haushaltsmittel für den Kindergarten sind für die Erneue-
rung von Teppichen und der Bescha�ung von Kameras für das Kin-
dergartenpersonal eingestellt. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung 
sind Planmittel in Höhe von 100.000 € für eine Teilerneuerung der 
Wasserleitung in der Nelkenstraße im Einmündungsbereich Blumen-
straße eingestellt. Weder für die Bürgerschaft noch für die Unterneh-
men ergeben sich durch den aktuellen Haushalt Zusatzbelastungen. 
Neben den Wasser- und Abwassergebühren, können auch die Hebe-
sätze für die Grund- und Gewerbesteuer stabil bleiben. 
  
Das Gremium beschließt einstimmig: 
  
Die Ortschaftsräte empfehlen dem Gemeinderat einstimmig die vor-
gelegte Haushaltssatzung, einschließlich sämtlicher Anlagen und 
Bestandteile und Sonderrechnungen zur Beschlussfassung. 
 
TOP 4  

Bürgerfragestunde 

Diese wurde nicht in Anspruch genommen. 
 
TOP 5  

Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes  

Silke Lang engagiert sich in vorbildlicher und rein ehrenamtlicher 
Weise als Leiterin des Kinderchores. In diesem singen mittlerweile 
rund 30 Kinder mit steigender Tendenz begeistert mit. Die Räum-
lichkeiten in der so genannten Liedstube im 1. OG des Bürgerhauses 
sind für so viele Kinder zu klein. Deshalb beschließt der Ortschaftsrat, 
dass der ehemalige JU-Raum im Gemeindezentrum dem Kinderchor 
zur Verfügung gestellt wird. Somit hat der Chor einen festen Raum. 
Der Beschluss ist verbunden mit einem großen Dankeschön an die 
engagierte Chorleiterin. 

MUSEUM OBERES DONAUTAL

Ö�nungszeiten sonntags 14-17 Uhr oder nach Vereinbarung
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

KULTURNACHRICHTEN

Hauptamt [Kultur, Tourismus, Ehrenamt], Vorderes Schloss, 78570 Mühlheim/Donau 
Telefon 07463/8903 Fax 07463/990776 uwe.steinbaecher@muehlheim-donau.de  
Ö�nungszeiten: Di/Fr 8-12 Uhr, Di 13.30-18 Uhr, Do 8-11.30 Uhr 

derzeit nicht 
besetzt
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KULTUR

Volkshochschule

VHS-Außenstelle Mühlheim  
Bitte geändertes Datum beachten:   

Von Lindau nach Riva oder vom Bodensee zum Gardasee - Eine 
Alpenüberquerung in 28 Tagen   
Ulli & Thorsten Frank wanderten in 28 Tagen von Lindau am Boden-
see nach Riva am Gardasee. Der Weg führte sie durch den Bregen-
zerwald und das Lechquellgebirge bis in die Verwallgruppe. Dann 
über die Silvretta, mit einem kleinen Abstecher in die Schweiz, bis 
zum Fuße des Ortlers. Weiter durch die spektakuläre Brenta hinunter 
zum Gardasee. 
  
MH11003V: Vortrag mit Bildpräsentation 
Fr, 05.04.2024, 19:00 Uhr, -> bitte Datum beachten! 
  
Gemeindezentrum Stetten, Rathausstr. 11 
Leitung: Ulli Frank, Thorsten Frank 
Gebühr: 5,00 € 
 
 

TOURISMUS

Vermieter

Übernachtungszahlen 
Wir bitten um die Meldung der Übernachtungszahlen nach dem 
bekannten Muster. Die Durchgabe der Gesamtzahl an Übernachtun-
gen kann formlos erfolgen. 

Gästebetten 
Wir freuen uns über jedes Angebot an Gästebetten für eine oder 
mehrere Übernachtungen. Wer für die kommende Tourismus-Saison 
eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten kann, den bitten wir, sich 
möglichst auch noch im Januar mit dem Verkehrsamt in Verbindung 
zu setzen. 
  
Kooperationen 
Wir arbeiten mit der Donaubergland Marke-
ting und Tourismus GmbH zusammen! 

 
 

EHRENAMT

Vereinsring

Mitgliedermeldungen   
Danke für zahlreiche bereits abgegebene Formulare „Mitgliedermel-
dung“, die auf unserer Homepage unter „Formulare“ eingestellt sind. 
  
Für Nachzügler geben wir noch eine Woche Zeit. Bitte bis 9. Februar 
nachliefern! 

  07771 9317-11
 anzeigen@primo-stockach.de

WIR BERATEN SIE GERNE!

KINDERGÄRTEN UND SCHULEN

Fasnet an der Realschule Mühlheim mit 
Umzug durch die Mühlheimer Vorstadt 
Am „Schmotzigen Dunstig“ soll es wieder einen närrischen Vor-
mittag an der Realschule Mühlheim geben. Die Schülerinnen 
und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 freuen sich darauf, in 
bunten Kostümen und mit Trommeln und Pfeifen ausgerüstet, 
durch die Vorstadt zu ziehen. Geplant ist eine kurze Umzugs-
strecke entlang des ehemaligen Sportgeländes, über die Kit-
zenbühlstraße und schließlich über die Schillerstaße wieder 
zurück zur Schule. Ab ca. 9 Uhr ist deshalb mit lauten Schlacht- 
und Fasnetsrufen zu rechnen. Zuschauerinnen und Zuschauer 
entlang der Strecke sind gern gesehen und erwünscht. Nach 
dem Umzug durch die Vorstadt versammeln sich die „Umzug-
steilnehmerinnen und -teilnehmer“ in der Sporthalle, wo ein in-
ternes Programm von Schülerinnen und Schülern für die Schul-
familie statt� nden wird.  

Realschule Mühlheim

Tag der o� enen Tür an der Realschule 
Mühlheim   

Wann?  Freitag, 02.02.2024 von 14 bis 17 Uhr 

Wer?  Für Schüler der vierten Klasse mit Eltern 

Was?  Erkunde die Realschule und das Ganztagesgebäude 
bei einer Rallye. 

Habe Spaß bei den unterschiedlichen Angeboten und Mit-
machaktionen unserer Schülerinnen und Schüler. 

Für Fragen stehen die Lehrerinnen und Lehrer, unsere Schulso-
zialarbeiterin, das Ganztages-Team, unsere Sekretärin und die 
Schulleitung zur Verfügung. 

Lerne uns alle kennen, wir freuen uns auf dich! 

Bewirtung durch die Klasse 9c. 

Wo?   Schillerstr. 22, 78570 Mühlheim 
Info? www.rsmuehlheim.de 



Seite 14 • Donnerstag, 01. Februar 2024 „donnerstags“ Stadt Mühlheim an der Donau 

Anmeldung in die 5. Klasse der Realschule Mühlheim  

Wann?  Dienstag (05.03.2024) bis Donnerstag (07.03.2024) 
 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr 
UND  Freitag (08.03.2024) 10 bis 12 Uhr 
  
Wie?  Wenn sie ihr Kind an die RS Mühlheim schicken wollen, dann melden  Sie als Elternteil ihr Kind persönlich bei uns 

auf dem Sekretariat an. 
Termin?  Um Wartezeiten zu minimieren vergeben wir Termine. Die Terminvereinbarungen sind vorab telefonisch möglich  

07463/995166-0 (Sekretariat Frau Müller) 
Mitzubringen?*  Geburtsurkunde (Familienstammbaum) 
 *  Blatt 3 Grundschulempfehlung - im Original! 
 * Blatt 4 weiterführende Schulen – im Original! 
 * Impfausweis Masern 
 *  Für auswärtige Schüler benötigen wir noch die Angaben zur Bankverbindung für die Abwicklung der Schüler-

beförderung und ein Passbild für die Fahrkarte. 
 * Weitere Formulare liegen aus oder �nden Sie vorab auf unserer Homepage unter „Downloads“ 
Wo? Schillerstr. 22, 78570 Mühlheim 
Info? www.rsmuehlheim.de 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholische Kirchengemeinde

St. Maria Magdalena in Mühlheim/Donau mit 
St. Michael in Neuhausen ob Eck und St. Nikolaus in Stetten/Donau 
  
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
Mittwoch, 31.01.2024 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Nikolaus 
Gest. Jahrtag für Irene Buschle 
Gedenken für Anton und Christine Buschle 
  
Donnerstag, 01.02.2024 
Keine Beichtgelegenheit!! 
  
Freitag, 02.02.2024 – Darstellung des Herrn (Lichtmess) Fest 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Michael mit Kerzenweihe und Blasi-
ussegen

1. Lesung: Maleachi 3,1-4 
2. Lesung: Hebräer 2,11-12.13c-18 
Evangelium: Lukas 2,22-40 
» Er wurde vom Geist in den Tempel geführt; und als 
die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm 

zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in 
seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, Herr, deinen 
Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. « 
  
Samstag, 03.02.2024  
09.30 – 11.30 Uhr Brotfest in Kolbingen 
für die EK-Kinder aus Mühlheim, Stetten, Kolbingen und Renquis-
hausen 
14.00 – 16.00 Uhr Brotfest in Fridingen 
für die EK-Kinder aus Fridingen und Neuhausen 
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Maria Magdalena mit Kerzenweihe 
und Blasiussegen 
für die Gemeindeglieder aus Mühlheim und Stetten 
  
Sonntag, 04.02.2024 – 5. Sonntag im Jahreskreis  
Keine Eucharistiefeier in St. Nikolaus !! 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus

1. Lesung: Ijob 7,1-4.6-7 
2. Lesung: 1. Korinther 9,16-19.22-23 
Evangelium: Markus 1,29-39 
» In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Jo-

hannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter 
des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus 

über sie und er ging zu ihr, fasst sie an der Hand und richtete sie auf. 
Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. « 
  
Dienstag, 06.02.2024 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Maria Magdalena   

Mittwoch, 07.02.2024 
14.00 Uhr Fasnetmittag im kath. Gemeindehaus St. Josef 
Herzliche Einladung zur närrischen Traumschi�reise für alle jungen 
und alten Narren 
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Nikolaus 
18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe in St. Nikolaus   

Freitag, 09.02.2024  
18.00 Uhr Rosenkranz in St. Maria Magdalena 
Keine Eucharistiefeier in St. Michael   

Samstag, 10.02.2024  
18.30 Uhr Vorabendmesse in St. Michael   

Sonntag, 11.02.2024 – 6. Sonntag im Jahreskreis  
11.01 Uhr Narrenmesse in St. Maria Magdalena 
Kein Rosenkranz 
  
Gottesdienstordnung für die anderen Kirchengemeinden in der 
SE Donau-Heuberg: 
Freitag, 02.02.2024  
18.30 Uhr Irndorf – Holy Hour - Lobpreis und Anbetung
Samstag, 03.02.2024 
18.30 Uhr Irndorf - mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
Sonntag, 04.02.2024  
08.30 Uhr !! Fridingen - mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
08.30 Uhr !! Kolbingen - mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
10.30 Uhr Renquishausen - mit Kerzenweihe und Blasiussegen 
Dienstag, 06.02.2024  
18.30 Uhr Fridingen 
Mittwoch, 07.02.2024  
18.30 Uhr Irndorf 
Samstag, 10.02.2024 
18.00 Uhr Renquishausen - Narrenmesse 
Sonntag, 11.02.2024  
09.00 Uhr Irndorf 
09.00 Uhr Kolbingen 
10.30 Uhr Fridingen 
  
Wochendienst bei Beerdigungen und Trauerfeiern: 
Von Dienstag, 30.01.2024 bis Samstag, 03.02.2024: 
Diakon Reiser, Pfarramt Kolbingen, Tel. 07463/1581 oder 
Handy 0170 569 1324 
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Dienstag, 06.02.2024 und Mittwoch, 07.02.2024: 
Pfarrer Klose, Pfarramt Fridingen, Tel. 07463/430 
  
Beichtgelegenheit entfällt! 
Da sich Pfarrer Joseph am Donnerstag, 01. Februar 2024 auf einer 
Tagung be�ndet, entfällt die Beichtgelegenheit. Nächste Beichtge-
legenheit: Donnerstag, 22. Februar 2024. 
  
Ökumenischer Kinderchor 
Die Proben für den Kinderchor am Montag- und Dienstagnachmit-
tag pausieren bis nach den Fasnetsferien. 
Weitere Informationen folgen. 
  
Darstellung des Herrn 
Am 2. Februar feiern wir das Fest der Darstellung des Herrn mit der 
traditionellen Kerzenweihe. 
Simeon wird das Kind von Maria einen Augenblick lang überlassen. 
Nun geschieht Erfüllungszeit, eine helle Stunde für sehnsüchtige, 
adventliche Menschen, denen der Tempel zum Wartesaal wurde und 
die in der Ankunft dieses so gewöhnlich aussehenden Kindes Jesus 
die Erfüllung ihrer Lebensho�nung wahrnehmen; ja, in diesem Baby, 
das ganz ohne Heiligenschein erscheint, geschieht unspektakulär 
„Darstellung des Herrn“. 
  
Nur Kerzenweihe: 
Mittwoch, 07.02.2024 um 18.30 Uhr in St. Nikolaus, Stetten 
  
Kerzenweihe und Erteilung des Blasiussegens: 
Freitag, 02.02.2024 um 18.30 Uhr in St. Michael, Neuhausen 
Samstag, 03.02.2024 um 18.30 Uhr in St. Maria Magdalena, Mühl-
heim, für Mühlheim und Stetten 
  
Weitere Gottesdienste mit Kerzenweihe und Blasiussegen in der SE: 
03.02.2024 um   18.30 Uhr in Irndorf 
04.02.2024 um 08.30 Uhr !! in Fridingen und Kolbingen und um 10.30 
Uhr in Renquishausen 
  
St. Blasius 
Am 3. Februar feiert die Kirche das Fest des heiligen Blasius. Hier wird 
seit alter Zeit mit gekreuzten Kerzen der „Blasiussegen“ für die leibli-
che Gesundheit gespendet. 
Wir sind eingeladen, den Blasiussegen zu empfangen. Dabei geht es 
um das, was uns im Hals stecken bleibt; um das, was uns wie ein Kloß 
im Hals sitzt und nicht weichen will: Zukunftsangst, Sorge, Enttäu-
schung, Frust. 
Möge uns der Blasiussegen davon befreien und uns von diesen Be-
schwerden erlösen.

Holy Hour - Lobpreis und Anbetung 
Am Freitag, 02. Februar 2024 um 18.30 Uhr 
in der St. Peter Kirche in Irndorf. 
In einer gestalteten Anbetungsstunde wollen 
wir mit Lobpreisliedern, freiem Gebet und 
Stille Gott die Ehre geben und in eine tiefere 
Beziehung mit Jesus kommen.
Diese Stunde ist eine Zeit für Dich selbst, in 
der Du zur Ruhe kommen und durchatmen 
kannst, in der wir gemeinsam auf Jesus schau-
en und Du Dich von ihm liebevoll anschauen 

lassen darfst. 
Herzliche Einladung! 
  
Erstkommunion 2024 – Brotfest 
Am Samstag, 03. Februar 2024 �ndet das Brotfest statt: 
von 09.30 – 11.30 Uhr im kath. Gemeindehaus, Oberdorfstr. 7, in 
Kolbingen für die EK-Kinder aus Mühlheim, Stetten, Kolbingen und 
Renquishausen 
von 14.00 – 16.00 Uhr im Kath. Gemeindehaus, Unterer Damm 1, in 
Fridingen für die EK-Kinder aus Fridingen und Neuhausen 
  
Einladung zum Fasnetmittag am 07.02.2024 
Narri-Narro !! 
Unser Millemer Narrenschi� geht am Mittwoch, 07. Februar 2024 
auf große Fahrt. Das Schi� liegt vor Anker am KKC Palast, Alter Schul-

platz in Mille 
Auslaufen: pünktlich um 14.00 Uhr 
Die Passagiere werden gebeten, rechtzeitig an Bord zu kommen. 
Kommt an Bord unseres Narrenschi�s und geht mit uns auf große 
Fahrt. Zahlreiche Stars sorgen für gute Unterhaltung an Bord. Für 
Speis und Trank ist gesorgt und Du bringst die gute Laune mit. 
Wir freuen uns auf zahlreiche Passagiere und dann: Leinen los..... 
  
Gemeindehaus am Fasnetsonntag und -montag bewirtet  
Das Kath. Gemeindehaus St. Josef ist am Fasnetsonntag, 11. Februar 
2024 ab 16.00 Uhr für die Narren geö�net und bewirtet. 
Am Fasnetmontag, 12. Februar 2024 ist das Gemeindehaus bereits 
ab 8.00 Uhr für die 
„Sagt-er“-Männer geö�net. 
Schon heute laden wir alle Narren und Umzugsbesucher recht herz-
lich ein. 
  
Kuchenspenden für Fasnetmontag 
Für das Kuchenbu�et erbittet die kath. Kirchengemeinde Ku-
chenspenden. Wer einen Kuchen spenden kann, möchte sich bitte 
bei Frau Ingeborg Wettki-Storz, Tel. 12 32 oder 5 77 98 melden. Der 
Erlös kommt der kath. Kirchengemeinde zugute. 
  
Aschermittwoch, 14.02.2024 
Nach den Fasnachtstagen wollen wir uns auf das größte Fest der 
Christenheit vorbereiten. 
Wir sind eingeladen diese 40 Tage mit dem Aschermittwochsgottes-
dienst zu beginnen: 
um 17.30 Uhr in Mühlheim, in Irndorf und in Renquishausen 
um 19.00 Uhr in Stetten, in Fridingen und in Kolbingen 
  
Katholischer Kirchenchor  
St. Maria Magdalena, Mühlheim/St. Michael, Neuhausen ob Eck 
Herzliche Einladung, bei uns mitzusingen! 
Nach der Advents- und Weihnachtszeit beginnt nun für uns wieder 
eine neue Phase des Einübens und Probens von neuen Werken, Lie-
dern, Motetten, Stücken, auch des Au�rischens von schon Gelern-
tem. Es gibt kaum einen besseren Zeitpunkt, sich uns anzuschließen 
und bei uns mitzumachen und mitzusingen. Wir singen zum Lobe 
Gottes, zur Freude der Gläubigen und weil das Singen schlicht große 
Freude macht. Auch freuen wir uns auf das wöchentliche Wiederse-
hen untereinander. Jeder, der gerne singt, darf sich angesprochen 
fühlen. Es braucht keinerlei Vorkenntnisse. Außerdem tre�en wir uns 
gern auch mal einfach so und machen gemeinsame Unternehmun-
gen. 
Unser Kirchenchor kann auf eine schon sehr lange Tradition zurück-
blicken. Dieser Tradition fühlen wir uns verp�ichtet und wollen diese 
weitertragen, zum einen für die Kirchengemeinde St. Maria Magda-
lena und St. Michael, zum anderen auch als gewichtigen Kulturträger 
unsrer schönen Stadt. 
Wir sind froh, dass wir nach einer gewissen Ruhezeit von ca. 20 Jah-
ren diese Tradition vor nunmehr 11 Jahren wieder au�eben lassen 
durften. Wie in vielen Bereichen hat auch bei uns die Coronazeit tie-
fe Spuren hinterlassen. Wir mussten herbe Verluste von Mitgliedern 
verschmerzen. Wir haben uns jedoch wieder stabilisiert und wären 
froh und dankbar über jede Verstärkung. 
Unsere Proben �nden jeweils mittwochs um 19.30 Uhr im katholi-
schen Gemeindehaus  
St. Josef in Mühlheim statt. 
WIR FREUEN UNS AUF SIE UND DICH!

Voranzeige: Taizé-Gebet in St. Michael, Neuhausen 

LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM 

Im Februar 2024 sind es 20 Jahre, dass wir uns in St. Michael 

einmal im Monat zu einem Taizé-Gebet tre�en, um gemeinsam 

zu singen, zu beten oder einfach zur Ruhe zu kommen. 

Am 26. Februar laden wir aus diesem Anlass ganz herzlich zu 

einem musikalisch gestalteten „Jubiläums“ Taizé Gebet um 

19.00 Uhr in St. Michael Neuhausen ein. 

Herzlich willkommen! 
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Aktionswoche „Familie im Fokus“ vom 3. bis 9. März 2024 
Der Fachbereich Ehe und Familie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
lädt zu einer Woche mit vielfältigen Veranstaltungen rund um die Fa-
milie ein. Der Auftakt erfolgt am Sonntag, den 03.03.2024 mit einem 
diözesanweiten Familienaktionstag an verschiedenen Orten in der 
Diözese. Von Montag, 04.03. bis Freitag, 08.03.2024 erwartet Ehren-
amtliche, Hauptberu�iche und Interessierte ein breites Spektrum 
digitaler Angebote. Diese umfassen Vorträge, interaktive Workshops 
und Schnupperangebote zu unterschiedlichsten Themen rund um 
Beziehung und Familie. Den Abschluss bildet am Samstag, den 
09.03.2024 ein Ermutigungs- und Inspirationstag für Engagierte in 
der Familienpastoral und -Liturgie in Wernau. Alle Angebote sowie 
detaillierte Informationen �nden Sie unter 
https://familie-im-fokus.drs.de.  
  
„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die kirche“
UKW Blumberg 87.9 Rottweil 93.1 Schwarzwald-Baar 102.0 Schram-
berg 103.7 Oberndorf 104.6 Tuttlingen 107.6 und im Kabel App, In-
ternetradio und Infos:  www.antenne1-neckarburg.de
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen News begleiten Sie die 
Kirchen der Region durch den Tag:
„Moment mal“ -  Einen Moment zum Nachdenken und Auftanken 
täglich gegen  9.15 Uhr und 13.15 Uhr
„Typisch himmlisch  - Kirche am Sonntagmorgen“  -  mit interessan-
ten Gästen, News und frischer Musik sonn- und feiertags von 8 - 10 
Uhr
28.01. „Zukunft-Zuhause! - der neue Schauraum für barrierefreies 
Wohnen mit der Fachstelle für P�ege und Selbsthilfe des Landkrei-
ses Tuttlingen“
04.02. „Uns schickt der Himmel - die 72 Stunden-Aktion mit dem BD-
KJ-Jugendreferat Rottweil“
11.02. „Larven, Schemen und Masken mit der Künstlerin Theresia 
Naujak“
18.02. „Die Passionszeit als Raum für Abschiednehmen, Tod und Trauer 
mit der Trauerberatung in unserer Region Unter dem Regenbogen“
25.02. „Liebe sei Tat - die Ausbildung und Arbeit im Vinzenz von Paul 
Hospital Rottweil“
Hans-Peter Mattes
Kirchl. Rundfunkbeauftragter

Kath. Pfarramt St. Maria Magdalena, Ettenbergstr. 4, 
78570 Mühlheim/Donau 
Ö�nungszeiten:  
Mo., Di. und Do. von 08.30 - 11.30 Uhr 
Do. von 14.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 07463/354, Mail: StMariaMagdalena.Muehlheim@drs.de 
Homepage: www.se-donau-heuberg.de 
Kath. Kirchenp�ege: Tel. 07463/990340; Mail: kath-kip�@web.de 
Kath. Gemeindehaus, Hausm.: Tel. 07463/1232 oder 07463/57798  
 
 

Evangelische Kirchengemeinde

Wochenspruch:  
Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. 
(Daniel 9, 18) 

Wendepunkt 
DANKE 
für das Licht, das am Morgen 
den schwarzen Balken der Nacht 
hinter den Horizont schiebt. 

DANKE 
für den rauhen Ruf einer Elster, 
der mich aus den Gedanken reißt 
und meinen Blick leitet 
in Richtung Himmel. 
 
DANKE 
für das Klingeln an der Tür, 
das eine Begegnung ankündigt, 
die mir neuen Mut verleiht. 
 
DANKE 
für die kleinen Wendepunkte 
mitten im Alltag, 
die meine Ho�nung wach halten 
auf Licht und Farben und Leben. 
nach Tina Willms    
  
Regelmäßige Termine: 
Die Proben für den Kinderchor am Montag- und Dienstagnach-
mittag pausieren bis nach den Fasnetsferien, weitere Informati-
onen folgen. 
  
Mittwoch
Kon�unterricht wöchentlich 15.30 – 17.00 Uhr Uhr, ev. Gemeinde-
zentrum   
  
Gottesdienste in unserer Gemeinde: 
Sonntag, 04. Februar 2024 
10.30 Uhr Gottesdienst im Rahmen der Distriktpredigtreihe in Mühl-
heim (Pfrin. U. Gebert) 
19.00 Uhr Ökumenisches Taiégebet im kathol. Gemeindehaus in Fri-
dingen 
  
Distriktpredigtreihe 2024 
Thema „Liebesgeschichten“ 
Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten im Rahmen der Dist-
riktpredigtreihe an den folgenden Sonntagen vom 28. Januar bis 25. 
Februar 2024. 
Pfarrerinnen und Pfarrer aus den umliegenden Nachbargemeinden 
werden bei uns die Gottesdienste zum Oberthema „Liebesgeschich-
ten“ halten:
Sonntag, 04. Februar, Pfarrerin U. Gebert aus Tuttlingen, „Paulus und 
die Liebe“ (1. Korinther 13)
Sonntag, 11. Februar, Pfarrerin N. Kaisner,„Jakob und Rahel“ (1. Mose 
29)
Sonntag, 18. Februar, Pfr. M. Decaluwe aus Tuttlingen, „Besser zu 
zweien als allein“ (Prediger 4, 9-12)
Sonntag, 25. Februar, Pfr. M. Kohler aus Tuttlingen, „David und Bath-
seba“(2. Samuel 11) 
  
Seniorentre� Mühlheim
Jahresplanung 2024 
Wir laden Sie herzlich zu unseren Seniorennachmittagen im evange-
lischen Gemeindehaus, jeweils dienstags, von 14 – 16 Uhr zu folgen-
den Terminen ein: 
20. Februar, 19. März, 16. April, 14. Mai, 11. Juni, 16. Juli, August Som-
merpause,
17. September, 15. Oktober, 12. November, 10. Dezember.  
Jede und jeder ist herzlich willkommen zu unseren Nachmittagen 
mit Impulsen, gemeinsamem Singen und Ka�ee und Kuchen.   
  
  
Veranstaltung «Beten – Atemholen der Seele» 
Der Kurs aus der Reihe „Stufen des Lebens“ möchte dazu einladen, 
Bibeltexte auf neue Weise zu entdecken und Glauben und Leben 
neu in Beziehung zu bringen. 
Es werden keine Bibel kennt nisse vorausgesetzt. 
Ein Kurs umfasst vier in sich abgeschlossene Einheiten von je zwei 
Stunden. 
Termine: 17.02.24; 24.02.24; 
09.03.24; 16.03.24 
Zeit: 9.30 – 11.30 Uhr 
Ort: Ev. Gemeindehaus Mühlheim 
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Leitung: Corinna & Siegfried Hö�g, Nicole Kaisner 
Für eine bessere Planung melden Sie sich bitte bis zum 02.02.24 te-
lefonisch, per Mail oder mit untenstehendem Abschnitt an (bitte im 
Pfarramt einwerfen). 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Corinna Hö�g, Tel.: 07463 / 990850
________________________________________________________ 

Anmeldung: 

Ich nehme teil am Kurs 

Beten – und Atemholen der Seele 

Name: ________________________________________________ 

Adresse: _________________________________________________ 
  
  
Ein Ho�nungszeichen gegen Gewalt und Hass
„... durch das Band des Friedens“

Vorankündigung:
Ökumenischer Weltgebetstag Palästina 2024
am Freitag, 01. März 2024, um 19.30 Uhr
Kommen Sie mit auf eine „Reise durch das Land, in dem Jesus gelebt 
hat“.
Eine Reise, die uns mitnimmt in ein Land mit langer Tradition und 
großer kultureller Vielfalt, aber auch mit schwerwiegenden Kon�ik-
ten, unter denen die Menschen seit langem leiden. Beides ist Thema 
in den Gebeten und persönlichen Zeugnissen, Geschichten und Ge-
betsanliegen des Weltgebetstags-Gottesdienstes, den palästinensi-
sche Christinnen vorbereitet haben.

Mühlheim:
Der Weltgebetstag �ndet im kath. Gemeindehaus St. Josef in Mühl-
heim statt.

Fridingen:
Der Weltgebetstag wird im kath. Gemeindehaus in Fridingen gefei-
ert.   

Evangelisches Pfarramt Mühlheim a. d. Donau 
Pfarrerin Nicole Kaisner 
Tel.: 017631759692 
Griesweg 3, 78570 Mühlheim a. d. Donau 
Ö�nungszeiten Gemeindebüro: 
Mittwoch von 8 – 11 Uhr 
Donnerstag von 8 – 11.30 Uhr 
Tel: 07463/382, Fax: 07463/990558 
E-Mail: Pfarramt.Muehlheim-Donau@elkw.de 
  
Evang. Kirchenp�ege 
E-Mail: evkp�muehlheim@web.de   
 
 

Altenzentrum St. Antonius  

Mühlheim

Veranstaltungen Februar 2024   
Samstags Gymnastik mit Felix  10 Uhr 
Do.  01.02. Hundebesuch des ASB im oberen
 und unteren Hang  15:30 Uhr 
Mo. 04.02. Bastelkreis mit u. durch Ehrenamtliche
 i. d. Donaustube  16 Uhr  
Di.   05.02. Setzen des Narrenbaums durch den 
 Kindergarten St. Josef auf beiden 
 Wohnbereichen  10 Uhr  
Di.   05.02. Musiktherapeutin Frau Fugmann oberer Hang  16 Uhr 
Fr.  09.02. Kleines Fasnetprogramm für die Bewohnerinnen 
 und Bewohner auf den Wohnbereichen.  16 Uhr 
So.  11.02. Narrenka�ee im Foyer mit Besuch des Fanfarenzugs 
Sa.  17.02. Kath. Wortgottesdienst im Foyer  16 Uhr 
Mo. 19.02. Bastelkreis mit u. durch Ehrenamtliche 
 i. d. Donaustube  16 Uhr  
Di.   20.02. Musiktherapeutin Frau Fugmann oberer Hang  16 Uhr 
Fr.  23.02. Ev. Gottesdienst im Foyer  16 Uhr 

Die Cafeteria ist dienstags und donnerstags und jeden ersten 
Sonntag im Monat geö�net.   
Am Donnerstag 08. Februar und am Dienstag 13. Februar bleibt 
die Cafeteria geschlossen.   
Wenn Sie Interesse haben und den ein oder anderen Dienst in 
der Cafeteria übernehmen möchten, melden Sie sich gerne bei 
uns.  

TV Mühlheim 1885 e. V.

Teilnahme am Fasnetsumzug 
Das Thema für den Umzug am Fasnetmontag steht fest. Wer Fra-
gen dazu hat, darf sich gerne unter Tel. 07463/8886 melden. 
Es wäre schön, wenn sich wieder viele unserer Gruppe anschließen 
würden. 

VEREINE UND ORGANISATIONEN

TV Mühlheim 1885 e. V.

Seniorenhandballspieler

Ö�nungszeiten Turnerheim 
Mittwochs ab 14:00 Uhr 
Samstags ab 15:00 Uhr 
Sonntags ab 15:00 Uhr Ka�ee, Kuchen und Vesper  
 
Wir freuen uns sehr, Sie als unsere Gäste im Turnerheim begrü-
ßen zu dürfen. 

Die Senioren-Handballspieler gehen ins 
Gasthaus zur „Linde“   
Die Senioren-Handballspieler gehen heute Abend ins Gasthaus 
zur „Linde“ zum gemütlichen Beisammensein und Binokelspiel. 
Der Gang ins Städtle ist um 19.15 Uhr in der Vorstadt ab der 
evangelischen Kirche. 
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HSG Fridingen/ Mühlheim

Wochenrückblick vom 27.01. und 28.01.2023   
F-LL-2 HSG Frid/Mühl 2 
 TSV Neckarten.
 25 : 31    
wJB-WL-2 TSV Köngen 2 
 HSG Frid/Mühl
 39 : 29    
mJC-BK HC FritBalNeu 
 HSG Frid/Mühl 2
 25 : 29    
gJD-KLA HC FritBalNeu 
 HSG Frid/Mühl 2
 18 : 34    
wJC-BK HC FritBalNeu 
 HSG Frid/Mühl 2
 13 : 22    
wJD-BL-2 HC FritBalNeu 
 HSG Frid/Mühl
 0 : 51      
  
Wochenvorschau   
Heimspiel am Freitag 02.02.2024 in Mühlheim  
  
F-BWOL-Ab 20:00h   HSG Frid/Mühl 
 SG Kapp/Stein 2  
  
Heimspiele am Samstag 03.02.2024 in Fridingen   
M-VL-1 18:25h HSG Frid/Mühl 
 Bottwar SG
F-LL-2 20:15h HSG Frid/Mühl 2 
 HSG Albstadt
M-BL 13:10h HSG Frid/Mühl 2 
 HSG Albstadt 2
F-KLA 16:40h HSG Frid/Mühl 3 
 HSG Albstadt 2
mJB-BL 11:35h HSG Frid/Mühl 
 HSG Albstadt
wJB-BL 10:00h HSG Frid/Mühl 2 
 HSG Albstadt
wJC-BL 15:00h HSG Frid/Mühl 
 HSG Albstadt
  
Heimspiele am Sonntag 04.02.2024 in Fridingen   
mJC-BK 10:00h HSG Frid/Mühl 2 
 HSG Albstadt
wJA-BL 13:15h HSG Frid/Mühl 
 HSG Albstadt
wJC-BK 11:40h HSG Frid/Mühl 2 
 HSG Neckartal
  
Auswärtsspiele am Samstag 03.02.2024 in Trossingen (Solweg-
halle)   
wJE4+1/1 14:30h HSG Riet-Weil 
 HSG Frid/Mühl
 Handball 4+1  
  14:30h HSG Baar 
 HSG Frid/Mühl 2
 Koordination  
  15:00h HSG Baar 
 HSG Frid/Mühl 2
 FuNino  
  15:00h HSG Riet-Weil 
 HSG Frid/Mühl
 Koordination  
  16:00h HSG Baar 
 HSG Frid/Mühl 2
 Handball 4+1  
  16:00h HSG Riet-Weil 
 HSG Frid/Mühl
 FuNino  

Auswärtsspiele am Sonntag 04.02.2024    
wJB-WL-2 14:00h  Steinlachhalle Mössingen
 Spvgg Mössing.
 HSG Frid/Mühl    
gJE6+1/1 10:20h  Sporth. Schramb.-Sulgen
 SG Dunn/Schram
 HSG Frid/Mühl 2  Koordination  
  11:10h 
 SG Dunn/Schram
 HSG Frid/Mühl 2  Handball 6+1  
  
Rückblick 
  
D-Jugend weiblich  
Ein unvergesslicher Sieg    
In einem denkwürdigen Spiel der weiblichen Jugend zeigten un-
sere Mädels eine herausragende Leistung gegen den HC Frittlin-
gen-Balgheim-Neufra. 
Der beeindruckende Endstand von 0:51 in der Leintalhalle in Fritt-
lingen zeugt von der Stärke und dem Können unserer Mannschaft. 
Besonders erwähnenswert ist der Kampfgeist des HC Frittlingen- 
Balgheim-Neufra, der trotz fehlender Auswechselspieler und der He-
rausforderungen des Spiels nie aufgab. Dieser Einsatz und Mut ver-
dienen größten Respekt!   
Die HSG Fridingen/Mühlheim zeigte nicht nur sportliche Exzellenz, 
sondern auch Fairness und Respekt gegenüber einem tapfer kämp-
fenden Gegner. Herzlichen Glückwunsch! 

  
D-Jugend männlich 2 
  
HC Frittlingen-Balgheim-Neufra - HSG Fridingen/Mühlheim 2 
18:34 (9:16) 
  
Die D2 startet mit klarem Auswärtssieg und bleibt Tabellenfüh-
rer   
In ihrem ersten Spiel im neuen Jahr feierte unsere D2 einen deutlichen 
Auswärtssieg beim Tabellendritten HC Frittlingen-Balgheim-Neufra. 
Nach der einzigen Führung der Gastgeber zum 1:0 nahmen unserer 
Jungs das Heft in die Hand und holten sich die Führung postwen-
dend zurück und gaben diese nicht mehr. Nach 10 Minuten lag man 
mit 9:4 in Front und zur Pause deutlich mit 16:9.   
Auch nach Seitenwechsel war man das spielbestimmende Team und 
kontrollierte Ball und Gegner. 
So wurde die Führung kontinuierlich ausgebaut und am Ende feierte 
man einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg. Damit bleibt unse-
re D2 weiter Tabellenführer vor der punktgleichen SG Dunningen/
Schramberg. 
Für unsere Jungs geht es nun erst wieder am 17.02.24 mit dem Heim-
spiel gegen den Tabellenvierten HSG Baar 2 weiter. 
  
Es spielten: Dominik Hatz, Ben Spiegel, Magnus Röther, Lean Kiene, 
Bastian Luz, Nico Hafner, Ben Frick, Leo Spiegel, Tobias Seehase, Juli-
an Rettenmaier, Adam Rettenmaier, Niklas Huschle (Tor) 
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C-Jugend weiblich 2 
Am vergangen Samstag traf die zweite Mannschaft der C-Weiblich 
auf die Mannschaft des HC FritBalNeu in Frittlingen. Die Mädels sind 
direkt gut ins Spiel gestartet und konnten somit mit einem 1:5 nach 
wenigen Minuten in Führung gehen. In der Abwehr hatten die Mä-
dels die Spielerinnen des HC FritBalNeu gut im Gri�. Ebenso erwisch-
ten unsere Torhüterinnen einen bomben Tag. Dadurch konnten wir 
den Vorsprung von Beginn an halten und somit stand es zur Halbzeit 
6:12. 
  
Wir starteten in die zweite Halbzeit souverän und holten in der 28. 
Minuten die größte Führung mit 9 Toren heraus. Im Angri� konnten 
fast alle Mädels ihr Chancen nutzen und sich somit den Sieg sichern. 
Am Ende der Partie stand es 13:22. 
  
Wir sind sehr stolz auf den Kampfgeist und die Teamleistung unserer 
Mädels. 

  
B-Jugend weiblich 
 
TSV Köngen – HSG Fridingen/Mühlheim 39:29 (18:14)    
Am vergangenen Sonntag ging die Reise, leider nicht ganz komplett, 
am Finaltag der Heim–EM nach Köngen. 
Wir wussten schon im Vorfeld, dass hier eine große Aufgabe auf uns 
zukommen würde. 
Unter der Woche bereiteten wir uns auf die zum Teil sehr o�ensive 
Abwehr der Köngener Mädels vor und erwischten auch einen sehr 
guten Start ins Spiel. Mit viel Laufbereitschaft und dem Spiel ohne 
Ball waren alle in Aktion, um Freiräume zu scha�en und gute Ab-
schlussmöglichkeiten zu kreieren. Auch unsere Abwehr war in voller 
Bewegung und scha�te immer wieder Stoppfouls, so dass Köngen 
kaum den Durchbruch über die Nahwurfzone erreichte. So hieß der 
Spielstand in der 4. Minute 1:4. Wir blieben weiter mit Disziplin bei 
der Sache und hielten bis zur 18. Minute einen 1-2-Tore- Vorsprung. 
Allerdings schlichen sich nun doch kleine Fehler ein, die Köngen nut-
ze, um selbst die Führung zu übernehmen. Es ging dann mit einem 
18:14 in die Halbzeit. 
Es war uns allen klar, dass an diesem Tag absolut alles passen muss, 
um Köngen nochmal gefährlich zu werden. So gingen wir mit Ta-
tendrang in Halbzeit 2. Leider konnte Köngen schnell zwei Mal 
punkten und nun mussten wir schauen, dass wir nicht komplett den 
Anschluss verlieren. Dem TSV gelang es allerdings dann doch den 
Vorsprung auf 10 Tore auszubauen. Wir kämpften - und das ist nicht 
selbstverständlich – unermüdlich weiter. Jede unserer Mädels ging 
trotz des Rückstandes in die Zweikämpfe und setzte damit ein Zei-
chen für den funktionierenden Teamgeist. Wir hatten uns jetzt das 
Ziel gesteckt, den direkten Vergleich zu gewinnen und dadurch war 
bis zuletzt Spannung zu spüren. Wir scha�ten es, unser kleines Ziel 
zu erreichen und nahmen trotz der Niederlage diesen kleinen Erfolg 
mit nach Hause ! 
Jeder will immer gewinnen und es ist auch deutlich schöner als Sie-
ger vom Platz zu gehen. Aber wir können uns trotzdem als Sieger 
fühlen, dieses Mal eben in einer anderen Kategorie - was auch auf 
dem Abschlussbild zu erkennen ist! 

Macht weiter so und bleibt so positiv verrückt! 

  

 

 

VfL Mühlheim 1930 e. V.

Ö�nungszeiten Sporthaus:   

Samstag ab 15:00 zur Übertragung der Bundesliga (Sky) 

Sonntag ab 10:00 Uhr zum Frühschoppen. 

  

 

 

JFV Oberes Donautal

Vorschau 

E-Jugend 1-4: SPIELFREI   

  

D-Jugend 1-3: SPIELFREI   

  

C-Jugend 1-3: SPIELFREI   

  

B-Jugend: SPIELFREI   

 

Rückblick   

E-Jugend 1-4: SPIELFREI   

  

D-Jugend 1-3: SPIELFREI   

  

C-Jugend 2&3: SPIELFREI 

  

C-Jugend 1 war auf dem Hallenbezirkstunier in der Neue-Sporthalle 

in Aldingen am 28.01.24 

Gegner: SV Spaichingen (1:0 v.), SV Zimmern o. R. (0:6 v.), SGM Seitin-

gen-Ober�acht (0:2 v.)   

  

B-Jugend war auf dem Hallenbezirkstunier in der Volksbank Sport-

halle, Deisslingen am Sonntag, 28.01.24 

Gegner: SGM Wehingen 2 (abgesagt), SGM Aldingen 2 (1:2 g.), SGM 

08 Schramberg 2 (0:1 v.), SV Spaichingen (3:0 v.) 
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CDU Ortsverband  

Mühlheim & Stetten

Skiclub Mühlheim e. V.

Skihütte Sonntags geö�net 
In den Monaten Januar und Februar ist die Skihütte auch an 
schneelosen Sonntagen nachmittags von 14 - 17 Uhr geö�net. 
  
Wir bieten Ka�ee, Kuchen, Getränke und Kleinigkeiten aus der Hüt-
tenküche. 
  
Die Hüttenwirte freuen sich über Euren Besuch.  
 
 

Familienausfahrt nach Balderschwang am 
24.02.2024 auch für Langläufer und  
Winterwanderer! 
Am 24.02.2024 fahren wir wieder in das familienfreundliche Skige-
biet nach Balderschwang im Allgäu. Außer tollen Pisten für Jeder-
mann bietet das Gebiet auch eine bis zu 70 km lange Grenzlandloipe, 
klassisch-, diagonal-, sowie auch skatinggespurt an. Auch Winter-
wanderer kommen voll auf Ihre Kosten. Zu Fuß durch die verschneite 
Landschaft, die Alpen vor Augen und die frische Luft einatmen, auf 
einer Tour durch die Hörnerdörfer. 
 
Preise: 

Erwachsene Mitglieder 70,00 € 
Erwachsene Nichtmitglieder 75,00 € 
Jugendliche bis Jahrgang 2006-2007 Mitglieder 60,00 € 
Jugendliche bis Jahrgang 2006-2007 Nichtmitglieder 65,00 € 
Kinder Jahrgang 2008 – 2017 Mitglieder 55,00 € 
Kinder Jahrgang 2008 – 2017 Nichtmitglieder 60,00 € 
Kinder Jahrgang 2018 und jünger, Mitglieder 35,00 € 
Kinder Jahrgang 2018 und jünger, Nichtmitglieder 40,00 € 
Nur Bus (für Wanderer und Langläufer): 
Mitglieder 35,00 € 
Nichtmitglieder 40,00 € 

Die Anmeldung zur Ausfahrt erfolgt über unsere Homepage 
www.skiclub-muehlheim.de. 

Einladung Generalversammlung am 20.02.2024 

Liebe Mitgliederinnen, liebe Mitglieder, wir laden Sie herzlich 
zur unser diesjährigen Generalversammlung ein. 
  
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme und einen konst-
ruktiven Austausch. 
 
Der Vorstand 
JVF Oberes Donautal

Bekanntmachung der Tagesordnung für die Ordentliche 
Hauptversammlung für das Jahr 2023 

 
Die Hauptversammlung �ndet am Dienstag (Berichtigung), 
den 20. Februar 2024 um 20:00 Uhr, im Sporthaus des VFL 
Mühlheim statt.  
  
Anträge aus den Reihen der Mitglieder sind mit einer Frist von 
einer Wochen (13. Februar 2024) vor der Mitgliederversamm-
lung dem Vorstand schriftlich mit Begründung einzureichen.
Tagesordnung : 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung 
3. Ehrungen 
4. Bericht der Vorstandschaft 
5. Kassenbericht 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Aussprache zu den Berichten 
8. Entlastung der Vorstandschaft 
9. Neuwahlen / Bestätigungen 
10. Anträge 
11. Verschiedenes 
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Stadtkapelle Mühlheim

Hauptversammlung 
Liebe Ehrenmitglieder, liebe Musikerinnen und Musiker, 
liebe fördernde Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren, 
zu unserer ordentlichen Hauptversammlung für das zurückliegende 
Jahr 2023 laden wir Euch im Namen der Stadtkapelle Mühlheim e.V. 
am 
  
Freitag, 02. Februar 2024 
Beginn: 19:30 Uhr 
Ort: Kath. Gemeindehaus   
  
recht herzlich ein.  
  
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Erö�nung durch den 1. Vorsitzenden 
2. Bekanntgabe und Genehmigung der Tagesordnung 
3. Totengedenken 
4. Berichte 
5. Entlastung von Vorstand und Ausschuss 
6. Wahl einer Wahlkommission 
7. Neuwahlen 
8. Termine 2024, Ausblick 100 Jahre SKM 2025 
9. Eingegangene Anträge, Wünsche und Anregungen 
10. Verschiedenes 
 
Jugendvollversammlung 

Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Musikerinnen und Musiker, 
zu unserer Jugendvollversammlung laden wir Euch im Namen der 
Stadtkapelle Mühlheim e.V. am 
  
Freitag, 02. Februar 2024 
Beginn: 18:00 Uhr  
Ort: Kath. Gemeindehaus   
  
recht herzlich ein. 
  
Wir freuen uns auf Euer kommen 
  
Stadtkapelle Mühlheim e.V.  
 
 

Fanfarenzug Mühlheim/Donau

Informationen zur Fasnet 2024   
Der Fanfarenzug be�ndet sich bereits in der intensiven Vorbereitung 
für die Fasnet 2024. 
Folgende Probetermine �nden wöchentlich jeweils am Montag und 
Freitag statt. 
  
Uhrzeiten für Montag
•	 Einzelproben um 19.00 Uhr  für die einzelnen Stimmen, Holz- 

und Filztrommeln
•	 Hauptprobe um 19.30 Uhr für alle Stimmen und Trommeln 
  
Uhrzeiten für Freitag
•	 Einzelprobe um 18.30 Uhr für die einzelnen Stimmen, Holz- und 

Filztrommeln
•	 Hauptprobe um 19.30 Uhr für alle Stimmen und Trommeln 
  
Gerne sind auch unsere ehemaligen FZ Mitglieder jederzeit zur 
Hauptprobe eingeladen um bei den Proben und Fasnet 2024 mit-
zuwirken. Ein gemeinsames Beisammensein �ndet immer im An-
schluss der Proben im Fanfarenzug- Raum in der Festhalle statt.  
  
Des Weiteren möchten wir Euch gerne auf die kommenden Termine 
aufmerksam machen.  
Der Fanfarenzug Mühlheim wird beim folgenden Programm für die 

Fasnet 2024 mitwirken:
•	 Samstag und Sonntag, 03. / 04.02.2024 – Narrentre�en Riedlingen
•	 Donnerstag, 08.02.2024 – Holzmächerbar ab 18.00 Uhr
•	 Samstag, 10.02.2024 - Zunftball 2024
•	 Sonntag, 11.02.2024 - Holzmächerbar ab 20.00 Uhr
•	 Montag, 12.02.2024 - Holzmächerbar ab 13.30 Uhr (Neue Ö�-

nungszeiten!) 
  
Unsere Vorstandschaft und alle aktiven Mitglieder freuen sich bereits 
auf die Fasnet 2024! 
  
Wir werden Euch gerne die kommenden Wochen auf den sozialen 
Netzwerke und dem Gemeindeblatt in die Vorbereitung mitnehmen 
und viele Einblicke mit Euch teilen.  
  
Die Vorstandschaft,  
Fanfarenzug Mühlheim Donau e.V.  
 
 

Narrenzunft Mühlheim e. V. 

Narrentre�en Riedlingen:
Am Sonntag, den 04. Februar 2024 besucht die Narrenzunft Mühl-
heim das Narrentre�en unserer Landschaft Donau in Riedlingen. Ab-
fahrt der Busse ist in der Vorstadt (Tankstelle Schmid) und vor dem 
Tor pünktlich um 9.30 Uhr. Die Rückfahrt wird dann um 17.00 Uhr 
sein. Busparkplatz in der Nähe der Stadthalle. Die Narrenzunft Mühl-
heim wird als Nummer 12 von 41 Zünften im Umzug dabei sein (bit-
te beachten: auf den Fahrkarten wurde fälschlicherweise die alte Start-
nummer Nr. 13 abgedruckt). Aufstellung unbedingt pünktlich um 
14.00 Uhr! Aufstellungsbereich Hospitalstraße / Kirchstraße. Weitere 
Infos auch unter www.nt24.gole.de. Der Fanfarenzug Mühlheim 
und die Musikkapelle Stetten sorgen für die musikalische Unterstüt-
zung. Das Mindestalter der Hästräger beträgt 16 Jahre, ansonsten ist 
die Teilnahme nur in Begleitung einer erwachsenen Person möglich. 
Wir ersuchen alle Hästräger um Teilnahme am Umzug, diszipliniertes 
Verhalten und Einhaltung der Häsordnung.
 
Aufmarsch Zunftball:
Für den Aufmarsch am Zunftball suchen wir wieder Mitwirkende ab 
16 Jahre. Bei Interesse bitte kurzfristig mit einem Zunftrat in Verbin-
dung setzen bzw. zur Aufmarschprobe am Mittwoch,  den 07. Feb-
ruar 2024 um 19.00 Uhr in die Festhalle kommen.
 
Ausgabe- bzw. Rückgabetermine der Leih-Kindernarren (Zunft-
stube):
Narrentre�en Riedlingen:
Rückgabe Montag 05.02.2024 um 18.00 Uhr
Fasnet: 
Ausgabe Montag 05.02.2024 um 18.30 Uhr
Rückgabe Montag 19.02.2024 um 18.00 Uhr
 
Zunftmeister 
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Bachraiber Stetten e.V.

Bachraiberfasnet 
Die Bewohner des gallischen Dorfes �ebern dem großen Stam-
mestre�en am Fasnetfreitig entgegen. Obwohl auch griechische 
Schönheiten oder gar Kleopatra das Dorf am Ufer des Kesselbachs 
beehren werden? Und ob sich die Piraten hierher wagen, wo ihr 
Schi� von den gallischen Kriegern doch regelmäßig versenkt 
wird? Wir können es jetzt noch nicht genau sagen - es hängt ein-
fach davon ab, wie weit der Ruf sich herumspricht. Willkommen 
sind alle, die die schlauen Dorfrebellen gegen die Belagerer aus 
Altstadt, Städtle und Vorstadt unterstützen möchten. Cervisia und 
Vinum sind fassweise vorhanden. 
  
Kuchenspenden für „2er-Ka�ee“ 
  
Auf zahlreiche Kuchenspenden für den Fasnet Dienschtig zum 
„2er-Ka�ee“ freuen sich Ste�, Corinna, Meli, Nora und Berna. Zur 
besseren Planung bitte kurze Mail an „2ercafestetten@web. de“. 
  
Narrenfahrplan:  
  
Schmotzige Dunnschtig 
14:00 Uhr: „Warm up“ in der Gefängnisbar 

18:00 Uhr: Tre�en der Bachraiber, Musikanten, Hemdglockner 
und Holzfäller im Rathauskeller 
19:00 Uhr: Narrenbaumsetzen, anschließend Holzmächervesper 
im Lamm 
 
Fasnet Freitig 
20:00 Uhr: Bachraiberfasnet im Gemeindezentrum 
Motto: „Ein gallisches Dorf“ 
(Einlass ab 18:30 Uhr; Ausverkauft!!!) 
  
Fasnet Sunntig 
Teilnahme am Umzug der Narrenzunft Nendingen 
 
Fasnet Mäntig 
13:00 Uhr: Teilnahme am Umzug der Narrenzunft Mühlheim 
 
Fasnet Dienschtig 
14:00 Uhr „2er Ka�ee“ im Gemeindezentrum 
(Kinderfasnet und Rentnernachmittag) 
20:30 Uhr Tre�en der Holzmächer im Lamm 
22:00 Uhr: Umhauben des Narrenbaumes 

INTERESSANTES UND WISSENSWERTES

Ulm – Sigmaringen 
Linie RE 55, RS 3

Freitag, 23. Februar bis Montag, 4. März 2024
Zugausfälle, Fahrplanänderungen mit früheren  
Abfahrtszeiten

Linie�RE�55�hält�zusätzlich�in�Ulm-Sö�ingen,� 
Blaustein und Herrlingen

Zugausfälle: 

Fahrplanänderungen

Grund: Oberleitungsarbeiten in Ulm Hbf. 

Ihre Reisealternativen:

Ulm Hbf�◄►�Blaubeuren/
Herrlingen  
(nur�Züge�betroen,�die�hier�
enden�und�beginnen)�

(nur�Montag�-�Freitag) (auch�Samstag�und�Sonntag)

ab�Ulm�Hbf�(planmäßig�um�4.50�Uhr)�fährt�16�Minuten�früher�um�4.34�Uhr�ab.

Ulm Hbf�◄►�Sigmaringen 
Die�Züge�fahren�ca.�15�Minuten�früher�ab�bzw.� 
kommen�später�in�Ulm�Hbf�an�und�halten�zusätzlich�
in�Ulm-Sö�ingen,�Blaustein,�Herrlingen

RS 3

RS 3

RE 55

hier zur

Online-

Reiseauskunft

Kundendialog�DB�Regio�0711�4692�8253 
SWEG-Hotline�07471�1806�11

bauinfos.deutschebahn.com 
sweg.de/ulm-ostalb�

App�„DB�Navigator“
App�„DB�Bauarbeiten“

Ihre Informationsmöglichkeiten

Der KreislandFrauenverband 
Tuttlingen bietet in Zusam-
menarbeit mit dem Bildungs- 
und Sozialwerk der Landfrauen folgende 
Veranstaltungen an: 
Do., 22.02.2024, 20.00 Uhr: Vortrag mit Workshop „Schwäbische 
Spätzle – geschabt, gehobelt und gepresst“ 
Wissenswertes über die verschiedenen Herstellungsmöglichkeiten 
der Spätzle mit praktischen Beispielen. 
Referentin: Sigrid Manger, Kosten: 5 / 7€ 
Ort: Amselweg 18, 78607 Talheim 
Anmeldung bis 18.2.22 bei S. Manger, Tel. 07464 2857   

Sa., 24.02.2024, 8- 16 Uhr: Kinder und Säuglings Erste-Hilfe-Not-
fallkurs 
Kurskosten: 50 / 55 €. Ersthelfer-Zerti�kat kann auf Anfrage ausge-
stellt werden. I.d.R. erstatten die Berufsgenossenschaften dann die 
Kurskosten. (Bitte Betriebsnummer mitbringen) 
Ort: DRK Schulungsraum, Eckenerstr. 1, 78532 Tuttlingen 
Anmeldung bis 14.2.24 bei S. Kapp, Tel. 0151 43126291 
  
Weitere Infos �nden Sie auch unter  www.landfrauenverband-wh.de 
 
 

Haus der Natur Beuron

Das Haus der Natur, Beuron informiert: 
Beuron. Weidenbau im Garten. Freitag, 9. Februar, 15 Uhr (Anmel-
dung bis 07.02.) 
Weiden gehören im Frühjahr zu den ersten P�anzen, die Pollen und 
damit Nahrung für die früh �iegenden Insekten liefern. Ihr Blattwerk 
bietet Insekten und Vögeln Schutz, Nistraum und Versteckmöglich-
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keiten. Sie sind äußerst biegsam, wachsen schnell und eignen sich 
hervorragend als natürliches Baumaterial für die Gestaltung im 
Garten. In der freien Natur dürfen sie nur vom 1. Oktober bis Ende 
Februar geerntet werden, damit Brutvögel und frühe Insekten nicht 
gestört werden. Erich Briel zeigt, worauf geachtet werden muss, da-
mit die Gartengestaltung mit Weidenruten erfolgreich wird. Leitung: 
Erich Briel; Tre�punkt: Haus der Natur; Gebühr: 7,- €; Anmeldung bis 
7. Februar beim Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, 
info@nazoberedonau.de. 
  
Gutenstein. Winterschnittkurs für Obsthochstämme kompakt.  
Freitag, 23. Februar, 9 bis 12 Uhr (Anmeldung bis 16.02.) 
Wer junge Obstbäume schneidet, spart sich später viel Arbeit. Wird 
die Krone des Obstbaumes gut herangezogen, ist dies die beste Vo-
raussetzung für Stabilität und hohe Erträge. Bei diesem Kurs wird 
praktisch demonstriert und unter Anleitung selbst ausprobiert, wie 
man dabei zu Werke geht. Falls vorhanden bitte Scheren und Ast-
sägen mitbringen. Tre�punkt: Gutenstein; Leitung: Markus Ellinger; 
Gebühr: 20,- €; Anmeldung bis 16. Februar beim Haus der Natur, Tel. 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.  
 
 

Naturschutzzentrum Obere Donau

Das Naturschutzzentrum Obere Donau infor-
miert: 
Mit Kindern die Natur erleben - Fortbildungen Naturpädagogik 

Mit allen Sinnen die Natur erforschen - unter diesem Motto bietet 
das Naturschutzzentrum Obere Donau in Kooperation mit verschie-
denen Referenten naturpädagogische Fortbildungen für ErzieherIn-
nen, LehrerInnen und weitere Multiplikatoren an. Die Fortbildungs-
seminare richten sich an all diejenigen, die gerne mit Kindern aktiv 
die Natur erkunden wollen und hierfür nach Umsetzungsideen su-
chen. Die naturpädagogischen Fortbildungen vermitteln einerseits 
theoretisches Hintergrundwissen und bieten andererseits eine Fülle 
an konkreten Möglichkeiten, Aktivitäten und Tipps für die Umset-
zung mit Gruppen. 
Folgende Fortbildungen werden angeboten: 
  
Raus auf die Streuobstwiese 
Den Lebensraum Streuobstwiese und seine Bewohner im Jahresver-
lauf kennenlernen. Jedes Einzelseminar steht unter einem speziellen 
Motto und kann auch separat belegt werden. Vier ganztägige Einzel-
termine, Teilnahmegebühr Gesamtreihe 340 € (Einzelseminar 90 €), 
Leitung Angela Klein.
•	 Dienstag, 30. April, Frühlingsboten 
Wiesenp�anzen mit allen Sinnen und spielerisch kennenlernen, Welt 
der Wildbienen, Vögel der Streuobstwiese, „Mein Baum“ im Wandel 
der Jahreszeiten.
•	 Dienstag, 16. Juli, Die Welt der Schmetterlinge 
Häu�ge Schmetterlingsarten und ihre Lebensweise, Schmetterlinge 
züchten, Insekten und andere Krabbeltiere erforschen und kennen-
lernen, Schnecken.
•	 Mittwoch, 9. Oktober, Erntezeit und Farbenrausch 
Von der Blüte zur Frucht, Aktivitäten zur Sortenvielfalt, Wildfrüchte 
von Bäumen und Sträuchern, Naturkunst auf der Streuobstwiese.
•	 Donnerstag, 5. Dezember, Tiere und P�anzen im Winter
 
Tiere im Winter, Tierspuren, Bäume im Winter mit ihren Rinden und 
Knospen, Bewegungs- und Aufwärmspiele zu Naturthemen. 
  
Klasse Insekten! – Seminar mit dem ÖKOMOBIL Tübingen 
Die faszinierende Welt der Insekten ist Thema dieses Nachmittags. 
Das halbtägige Seminar mit dem ÖKOMOBIL Tübingen gibt einen 
Einblick in die Vielfalt der Insekten und zeigt, wie Sie Kinder auf spie-
lerische Art und Wiese für die Welt der Insekten begeistern können. 
Montag, 1. Juli, 13:15 bis 16:30 Uhr, Gebühr frei, Leitung Sabine Reu-
ßink. 
  
Weitere Informationen erhalten Sie beim Naturschutzzentrum Obe-
re Donau, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de. 

Klinikum Tuttlingen

Das Klinikum für den Landkreis Tuttlingen 
informiert:  
Mittagstisch für Senioren am Klinikum 

Vielen älteren Menschen fällt das Kochen und Einkaufen nicht mehr 
so leicht, andere wünschen sich Gesellschaft beim Essen – aus die-
sen Gründen bietet das Klinikum Landkreis Tuttlingen in Kooperati-
on mit dem Kreisseniorenrat ab Freitag, 2. Februar, wieder den Mit-
tagstisch für Senioren an.

Seniorinnen und Senioren können ab dann jeden Freitag im Spei-
sesaal des Klinikums ein frisch zubereitetes Mittagessen einnehmen 
und sich in gemütlicher Runde tre�en, kennenlernen und austau-
schen. Der Speisesaal hat von 11 Uhr bis 13.30 Uhr geö�net. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Plätze sind im Speisesaal für 
Seniorinnen und Senioren vorreserviert. 

Im Speisesaal des Klinikums von links: Anton Stier (Vorsitzender Kreisse-
niorenrat), Grit Schaale (Beauftragte für den Speisesaal), Erwin Werner 
(Küchenleiter), Oliver Butsch (Personaldirektor). 

 
 

Landkreis Tuttlingen

Das Landratsamt Tuttlingen teilt mit: 
Bestellungsurkunde an Leitende Notärzte übergeben 

Leitende Notärzte übernehmen eine besondere Führungsverant-
wortung im Rettungsdienst. Mit Dr. Ekhard Stegmann, Dr. Ingo Re-
benschütz, Dr. Wilfried Schick, Dr. Jürgen Kaufmann und neu Dr. Arief 
Thong stehen fünf erfahrene Ärzte für diese Funktion im Landkreis 
zur Verfügung. Nach Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen konnte Landrat Stefan Bär allen fünf Ärzten die neuen Bestel-
lungsurkunden überreichen. Er dankte ihnen für die Bereitschaft 
solch ein Amt zu übernehmen. 
  
Neuer Leitender Notarzt ab 2024 ist Dr. Arief Thong, Oberarzt am Kli-
nikum Landkreis Tuttlingen und erfahrener Notfallmediziner. Er ver-
fügt über die Quali�kation als Leitender Notarzt nach der Satzung 
der Landesärztekammer Baden-Württemberg und hat entsprechen-
de Weiterbildungskurse absolviert. „Mit Dr. Arief Thong dürfen wir 
einen weiteren quali�zierten Arzt im Kreis der Leitenden Notärzte 
begrüßen und können damit die Einsatzbereitschaft bei Großscha-
denslagen weiter stärken“, so Landrat Stefan Bär bei der Übergabe 
der Urkunden. Bär betonte zudem die gute Zusammenarbeit mit 
dem Klinikum Landkreis Tuttlingen. Vier der Leitenden Notärzte sind 
am Klinikum beschäftigt und werden dort für die zusätzliche Aufga-
be im Einsatz freigestellt. 
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Leitende Notärzte nehmen regelmäßig an der Notfallrettung teil 
und kennen die Strukturen zur Bewältigung besonderer Schadensla-
gen mit Konzepten und haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften. 
Insbesondere bei Rettungsdiensteinsätzen mit einer Vielzahl von 
Verletzten oder Erkrankten koordinieren die Leitenden Notärzte alle 
medizinischen Maßnahmen und stehen dabei in engem Kontakt mit 
Feuerwehren, Polizei, Kliniken, der Integrierten Leitstelle und dem 
Landratsamt Tuttlingen als Katastrophenschutzbehörde. 

Ö� nungszeiten des Landratsamtes und der 
Deponien über Fasnet    
Das Landratsamt Tuttlingen, die Kfz-Zulassungsstelle sowie alle Au-
ßenstellen des Landratsamtes bleiben am Schmotzigen Donnerstag, 
8. Februar 2024, geschlossen.   

An den übrigen Tagen rund um die Fasnet haben das Landratsamt, 
die Kfz-Zulassungsstelle und alle Außenstellen regulär geö� net. 
  
Die Deponien, Wertsto� höfe und das Abfallzentrum bleiben am Rosen-
montag, 12. Februar und Fasnetsdienstag, 13. Februar, geschlossen. 

RIKE RICHSTEIN

DIE FARBEN DES SEES
Nach einer schmerzhaften Trennung reist Matilda an den Bodensee in das Haus ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter Enni. 
Seit ihrer Kindheit ist sie nicht mehr hier gewesen und ihr wird bewusst, wie wenig sie über diese Frau weiß. In Ennis Nacht-
tisch fi ndet sie das Foto eines jungen Mannes, der nicht ihr Großvater war. Um sich abzulenken und auch aus Neugier, begibt 
sie sich auf die Suche nach dem Unbekannten und begegnet dabei einer Wahrheit, die alles verändert.

»Die Farben des Sees« ist ein ebenso ergreifender wie zärtlicher Roman über die richtigen und die falschen Entscheidungen im 
Leben und darüber, dass es am Ende genau diese sind, die uns ausmachen.

Gebunden mit Lesebändchen | ISBN 978-3-7977-0785-7 | 22,00 € | Verlag Stadler, KN 

UNSER BUCHTIPP

@PRIMO_VERLAG_STOCKACH

FOLLOW US ON

InstagramInstagram



Wir sind ein mittelständisches Unternehmen das sich auf die  

Bereiche Drehen und Fräsen spezialisiert hat. Zur Verstärkung  

unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n

Raump�eger (m/w/d) auf  Teilzeitbasis

Voraussetzungen:

-  Ihre Hauptaufgabe ist die Raump�ege der Büro�ächen und 

Sozialräume

- Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und selbständige Arbeitsweise 

- sicheres und sympathisches Auftreten

- Freie Zeiteinteilung (in Rücksprache)

Weitere Informationen und die detaillierte Stellenbeschreibung 

�nden Sie auf unserer Homepage:  www.fritz-praezision.de 

Fühlen Sie sich angesprochen und haben Sie Lust mit uns was zu 

bewegen? 

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunter- 

lagen an Fritz Präzisionstechnik GmbH, Rai�eisenstr. 7,  

88637 Buchheim od. per Mail an: bewerbungen@fritz-praezision.de

WIR SUCHEN DICH!
Du bist mindestens 13 Jahre alt und möchtest dir etwas dazuverdienen? 

Dann starte jetzt durch als Zusteller (m/w/d) für Wochenzeitungen &  

Prospekte in Neuhausen o.E. rund um Goethestr., Gehrenstr. oder Mahlstetten

Bewirb dich: www.sk-logistik-jobs.de/schueler-in/ 

Bei Fragen: 0800 / 999 5 666

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH

Mitarbeiter (m/w/d) in Tuttlingen gesucht:

für unser Büro (Tz) sowie für  
Hauswirtschaft bei Klienten mit P�egegrad (Minij. u. Tz)

www.hiltel-heilerziehungsp�ege.jimdo.com  |  Tel. 07461 1713457

Stellenausschreibung

Stadt Fridingen a. d. Donau

Die Stadt Fridingen sucht für die
Kindertageseinrichtung „Am Vogelsang“ 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine(n) staatlich anerkannte(n) Erzieher/
eine Erzieherin (m/w/d) 

in Vollzeit (100%) als Leiter/in der Einrichtung

in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis. 

In zwei Regelgruppen, einer altersgemischten Gruppe sowie 
einer Krippengruppe betreuen wir bis zu 88 Kinder. 

Sie übernehmen die pädagogische und organisatorische 
Gesamtleitung und tragen Personal- und Führungsverantwor-
tung. Wir wünschen uns gute pädagogische Fachkenntnisse, 
Führungskompetenz sowie eine kooperative Elternarbeit, 
Teamfähigkeit, Gestaltungswillen, Flexibilität und Engage-
ment. Idealerweise haben Sie bereits Erfahrung als Leitung 
einer Einrichtung.

Geboten wird eine vielseitige Tätigkeit , Fortbildungsmöglich-
keiten, die Zusammenarbeit in einem harmonischen Team und 
mit den anderen Kindertageseinrichtungen am Ort sowie eine 
der Verantwortung angemessene Bezahlung nach TVöD SuE. 

Interessenten/Interessentinnen können sich bis zum 1.3.2024 
bei der Stadtverwaltung Fridingen, Kirchplatz 2, 78567 Fridin-
gen mit den üblichen Unterlagen bewerben.

Für Fragen können Sie sich gerne an Herrn Stegmaier unter Tel. 
07463/83712 oder email: stegmaier@fridingen.de wenden.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

Gemeinde Mahlstetten
Landkreis Tuttlingen

Stellenausschreibung
Für unseren kommunalen Kindergarten „Schatzinsel“  

suchen wir ab sofort

Erzieher/innen und/oder Kinderp�eger/innen
in Teilzeit (mindestens 50 % Arbeitszeitanteil)

Zur Ergänzung unseres engagierten Kindergarten-Teams und  

bereits für die Ausweitung des Angebots nach der Erweiterung der 

Einrichtung stellt die Gemeinde Mahlstetten weitere pädagogische 

Fachkräfte ein.

Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher/in oder 

Kinderp�eger/in, idealerweise mit mehrjähriger Berufserfahrung. 

Gewissenhaftes und korrektes Arbeiten, sicheres und freundliches 

Auftreten, Freude am Kontakt und Umgang mit Kindern und Eltern 

werden vorausgesetzt. Wenn Sie außerdem noch Belastbarkeit und 

Motivation mitbringen, passen Sie wunderbar zu uns.

Sie erwartet ein sicherer Arbeitsplatz, eine abwechslungsreiche 

und interessante Tätigkeit sowie eine angemessene Vergütung in  

Anlehnung an den Tarifvertrag für den ö�entlichen Dienst.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 

die Gemeinde Mahlstetten, Marienplatz 1, 78601 Mahlstetten.

Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Leiterin des Kindergartens 

„Schatzinsel“, Frau Susanne Schutzbach  

unter kindergarten@mahlstetten.de zur Verfügung.

GEMEINDE MAHLSTETTEN



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
SPANISCHE KARTOFFELWÜRFEL AUS DEM OFEN: 

Backofen auf 240°C Ober-/Unterhitze (220°C 
Umluft) vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier 
auslegen. Kartoffeln gut waschen und in 2 bis 3 cm 
große Würfelchen schneiden. Diese in eine Schüssel 
oder in einen Topf legen und mit reichlich kochen-
dem Wasser übergießen. 10 Min. ziehen lassen (auf 
diese Weise wird überschüssige Stärke ausgewa-
schen). Dann die Kartoffelwürfel unter lauwarmem 
Wasser abbrausen und mit einem Geschirrtuch 
vorsichtig trockentupfen. 
Das Salz und die Gewürze erst miteinander, dann 
auch noch mit Olivenöl mischen. Nun die Kartof-
feln auf das mit Backpapier ausgelegte Backblech 
geben und darauf die Würfelchen gut mit dem 
Gewürz-Olivenöl durchmischen. Im Ofen dann bei 
240°C Ober-/Unterhitze (220°C Umluft) für ca. 15 
Min. backen, wenden und weitere 15 Min. backen.

AUFGESPIESSTE HÄHNCHENBRUSTFILETS: 

Die Hähnchenbrustfi lets in feine Streifen schneiden. 
Honig, Sojasauce, dunkles Hefeweizenbier, Senf, 
Chilifl ocken und Olivenöl in einer großen Schüssel 
verrühren. Diese Marinade über die Hähnchenbrust-
fi lets geben und für 2 Std. ab in den Kühlschrank 
damit. Danach die Hähnchenstreifen auf Spieße 
stecken und in einer Grillpfanne 2 bis 3 Min. von 
beiden Seiten in Olivenöl braten.

ASIA-MAYO-DIP: 

Die Sojasauce in einem Topf langsam köcheln lassen 
und auf die Hälfte reduzieren. Abkühlen lassen. Den 
Koriander ohne Stiele hacken und mit Mayonnaise 
vermengen. Creme fraîche und Joghurt gut unter-
rühren. Dann mit dem Gewürzpulver und reduzier-
ter Sojasauce abschmecken. Bis zum Servieren im 
Kühlschrank aufbewahren.

KOHLRABI-APFEL-SALAT: 

Kohlrabi und Äpfel schälen, in Stifte hobeln und 
diese mit Zitronensaft, Olivenöl, Sauerrahm, Ahorn-
sirup, Petersilie, Salz, Pfeffer vermengen. 

Tipps & Tricks

Ob für Fleisch, Fisch oder Gemüse – So-

jasauce ist eine prima Basis für Marinaden. 

Aus geschmacklicher Sicht ist sie salzig bis 

süßlich und vollmundig. 1 EL Sojasauce enthält 

ca. 2,7 g Salz. In Sojasauce stecken wertvolle 

Aminosäuren, sie hat kaum Kalorien und kein 

Fett. Als Alternative kann man zur Not auf 

Worcestersauce zurückgreifen. Die Faustregel 

für beide lautet: Weniger ist oft mehr. 

Sojasaucen-Flaschen im Kühlschrank 

aufbewahren. Dann bleiben Farbe 

und Aroma erhalten.
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SPANISCHE KARTOFFELWÜRFEL AUS DEM OFEN, 

AUFGESPIESSTE HÄHNCHENBRUSTFILETS 

MIT ASIA-MAYO-DIP UND KOHLRABI-APFEL-SALAT

ZUTATEN 
FÜR 4 PORTIONEN

SPANISCHE KARTOFFEL-

WÜRFEL AUS DEM OFEN

6 große Kartoffeln
2 l kochendes Wasser
½ - 1 TL Salz (nach Belie-
ben)
¼ TL Paprika-Pulver
¼ TL Chili-Pulver
¼ TL Knoblauchpulver
¼ TL Tomatengewürz
2 EL Olivenöl

AUFGESPIESSTE HÄHN-

CHENBRUSTFILETS

2 Hähnchenbrustfi lets 
(600 g)
50 g Honig
50 ml Sojasauce
100 ml dunkles Hefewei-
zenbier oder Malzbier
1 TL mittelscharfer Senf
¼ TL Chilifl ocken
Etwas Olivenöl

ASIA-MAYO-DIP

100 ml Sojasauce
1 Bund Koriander
250 ml Mayonnaise
1 EL Creme fraîche
1 EL Joghurt (10 %)
1-2 TL Fünf-Gewürze-Pul-
ver (Five Spice)

KOHLRABI-APFEL-SALAT

600 g Kohlrabi
2 Äpfel
1 Biozitrone – davon der 
Saft
4 EL Olivenöl
200 g Sauerrahm
1 EL Ahornsirup
1 Bund Petersilie, fein 
gehackt
Salz, Pfeffer



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 

Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 

  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 

  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKONZI.WOHNUNG MIT BALK
b 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m , EBK, Bad mit W

ellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 

Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 

Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT! GESUCHT!
terstützung rund ums Haus:

asen mähen, Hecken schneiden und kleine 

Hausmeistertätigkeiten, wie z.B

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 

  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 

  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  

 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*Pfl ichtfelder
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Betriebsruhe - Fasnet 2024

Aufgrund der närrischen Tage 

Schmotzige Dunschdig 08.02.2024

und Fasnet-Freitag 09.02.2024 

bleibt unser Betrieb geschlossen. 

Ab dem 12.02.2024 (Rosenmontag) 

sind wir wie gewohnt wieder für Sie da. 

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

www.primo-stockach.de


